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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit der EU-Erweiterung von 2004 erhielten der Freistaat Sachsen und die Tschechische Republik neue 

Chancen zur Zusammenarbeit und zum Erfahrungsaustausch. Diese neue Situation bedeutete und 

bedeutet v. a. für den sächsisch-tschechischen Grenzraum besonders starke Anstrengungen, die be-

troffenen Gebiete zukünftig als starke Regionen und Vermittlungsräume für eine immer intensiver 

werdende Zusammenarbeit von Sachsen und Tschechien auf den verschiedensten Gebieten des ge-

sellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu etablieren. Damit bietet sich für unsere Regionen 

aber auch die Möglichkeit, sich als Teil des neuen Wirtschaftskernraums in Europa zu entwickeln. 

Der Raumplanung mit ihrer steuernden, ordnenden und koordinierenden Funktion kommt dabei eine 

besondere Verantwortung zu. Mit dem sächsisch-tschechischen Projekt CROSS-DATA werden wichtige 

Grundlagen geschaffen, die Gebiete beiderseits der Grenze zu zusammenwachsenden Regionen zu 

entwickeln.

Die vorliegende zweisprachige Broschüre, die im Rahmen des grenzübergreifenden Ziel 3-Projektes 

CROSS-DATA von den beteiligten sächsischen und tschechischen Raumplanern erarbeitet wurde, soll 

zur weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumplanung im unmittelba-

ren Grenzraum dienen. Sie spiegelt die gemeinsame Wissensbasis hinsichtlich der unterschiedlichen 

Planungssysteme im Freistaat Sachsen und in der Tschechischen Republik wider und soll vor allem 

Raumplanern und der interessierten Fachöffentlichkeit helfen, das jeweils andere Planungssystem 

zur Steuerung der räumlichen Entwicklung besser zu verstehen und notwendige Abstimmungspro-

zesse erleichtern.

Den Projektpartnern wünschen wir auch im Namen der Regionspräsidenten der Bezirke Karlsbad, Aus-

sig und Reichenberg sowie der Vorsitzenden der Regionalen Planungsverbände der Region Chemnitz, 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge und Oberlausitz-Niederschlesien gute Ergebnisse bei der Umsetzung des 

Ziel 3-Projektes CROSS-DATA und allen regionalen Akteuren, Verantwortungsträgern und Bürgern ein 

weiterhin gutes Miteinander im Interesse einer erfolgreichen Regionalentwicklung unseres gemein-

samen sächsisch-tschechischen Grenzraumes!

Markus Ulbig

Sächsischer Staatsminister des Innern

(Lead Partner)
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1. 
Das Ziel 3-Projekt CROSS-DATA

Eine Kurzcharakteristik der mit dem Projekt erfassten Planungsregionen 

und Bezirke gibt nachfolgende tabellarische Übersicht:

Regionsbezeichnung Einwohner 

(Stand 31.12.2010)

Fläche 

(in km2)

Anzahl der Städte und Gemeinden 

(davon mit erweiterter Kompetenz in den tschechischen Bezirken)

Region Chemnitz 1.526.091 6524 204

Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge 1.028.439 3434 74

Region Oberlausitz-Niederschlesien 598.435 4497 118

Bezirk Karlsbad (Karlovarský kraj) 307.444 3314 132 (7)

Bezirk Aussig (Ústecký kraj ) 836.045 5335 345 (16)

Bezirk Reichenberg (Liberecký kraj) 439.942 3163 215 (10)

Seit März 2010 wird unter Federführung des Sächsischen Staats-

ministeriums des Innern (SMI) das Ziel 3 Projekt „CROSS-DATA – 

Grenzüberschreitendes Datenmanagement für raumbezogene 

Planungen (Sächsisch-Tschechisches Rauminformationssystem)“ 

durchgeführt (www.cross-data.eu). Das Projekt wird mit Mitteln 

des Ziel 3 - Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zu-

sammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechi-

schen Republik im Zeitraum von 2007 bis 2013 umgesetzt. 

Im Rahmen von CROSS-DATA entwickeln Raumplaner und Geoin-

formatiker gemeinsam ein internetbasiertes sächsisch-tschechi-

sches Rauminformationssystem für die Entscheidungsträger aus 

Raum- und Fachplanung sowie für die interessierte Öffentlichkeit. 

Ziel des Projektes ist es, die Effektivität der grenzüberschreiten-

den Abstimmungsprozesse in der räumlichen Planung zu erhöhen 

und neben der gemeinsamen Nutzbarkeit der jeweiligen Daten-

basis den gegenseitigen Informationsaustausch über die Grenze 

hinweg zu verbessern. 

Das Projekt CROSS-DATA hat eine Laufzeit von 36 Monaten und en-

det im Februar 2013.
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Partner im Projekt sind neben dem SMI als Leadpartner die drei sächsischen grenzanliegenden Re-

gionalen Planungsverbände Region Chemnitz, Oberes Elbtal/Osterzgebirge und Oberlausitz-Nieder-

schlesien sowie die tschechischen Bezirke Karlovarský kraj (Bezirk Karlsbad), Ústecký kraj (Bezirk 

Aussig) und Liberecký kraj (Bezirk Reichenberg). Ebenfalls beteiligt ist das Sächsische Landesamt 

für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Eigentümer und Anbieter zahlreicher Umweltfachdaten. 

Abbildung 1: Projektgebiet CROSS-DATA mit Darstellung der beteiligten sächsischen Planungs-

regionen und tschechischen Bezirke sowie dem Sitz aller beteiligten Partnerinstitutionen
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Darüber hinaus gilt:

�� Raumordnung ist eine staatliche Aufgabe

�� Raumordnung ist eine fachübergreifende Aufgabe – querschnittsorientiert und interdisziplinär. 

�� Raumordnung muss die unterschiedlichen Interessenlagen der verschiedensten Akteure und deren Nutzungsansprüche 

im Raum zusammenbringen und gegeneinander abwägen. Die Lösung von Konflikten öffentlicher Planungen unterein-

ander, aber auch mit Planungen privater Vorhabenträger – hierzu gehören beispielsweise große Industrieanlagen, Ein-

kaufszentren, Windkraftanlagen oder der Abbau von Rohstoffen – ist dabei wesentliches Ziel. 

�� Raumordnung ist vorausschauend und langfristig orientiert. Ausgehend vom vorhandenen Zustand muss sie offen und 

flexibel auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagieren und auf den damit verbundenen Wandel der Nutzungsan-

sprüche an den Raum eingehen. 

�� Raumordnung dient der optimalen Entwicklung des Landes und seiner Teilräume hinsichtlich Lebens-, Umwelt- und 

Standortqualität und damit der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Landesteilen.

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die Raumordnung unterliegt derzeit im Zusammenhang mit dem 

föderalen System in Deutschland der konkurrierenden Gesetzge-

bung im Verhältnis zwischen Bundes- und Landesrecht. Für den 

Bereich der Raumordnung bedeutet dies, dass das jeweils spätere 

Gesetz vorgeht und dabei auch Regelungen des jeweils anderen 

Gesetzes außer Kraft setzen kann. Dies bedeutet wiederum, dass 

landesgesetzliche Regelungen auch von bundesgesetzlichen Re-

gelungen abweichen können. Darüber hinaus ergänzen einander 

sich nicht widersprechende Regelungen. 

Dies gilt für die Flächenländer der Bundesrepublik Deutschland.

2. 
Raumplanung im Freistaat Sachsen

Räumliche Gesamtplanung findet in Deutschland sowohl auf der 

Ebene des Bundes als auch auf der Ebene der Länder und Regionen 

sowie der Gemeindeebene statt. Sie umfasst die Raumordnung 

des Bundes, die Landes- und Regionalplanung als Raumordnung in 

den Ländern sowie die kommunale Bauleitplanung. Sie steht als 

überfachliche und zusammenfassende Planung den Fachplanun-

gen (z. B. der Verkehrsplanung, der Schulnetzplanung), die sich im 

Gegensatz zur gesamträumlichen Planung nur mit einem speziel-

len Anliegen befassen, gegenüber. 

Oberste Leitvorstellung der Raumordnung für Bund, Länder und 

Regionen ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen 

und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökolo-

gischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, 

großräumig ausgewogenen Ordnung führt. 

Eine zentrale Aufgabe der Raumordnung ist es, fachübergreifende, 

langfristig angelegte Entwicklungspläne als Raumordnungspläne 

aufzustellen. Diese sind für das Gebiet des Freistaates Sachsen 

der Landesentwicklungsplan (LEP) und für dessen Teilräume (Pla-

nungsregionen) die Regionalpläne. 

Anhand dieser Pläne werden raumbedeutsame Einzelvorhaben auf 

ihre Vereinbarkeit mit der angestrebten Entwicklung geprüft. 

Raumordnung ist überörtlich, d. h. sie bezieht sich immer auf ei-

nen räumlichen Bereich, der größer ist als der räumliche Bereich 

einer Gemeinde. 



9Raumplanung im Freistaat Sachsen

RAUMORDNUNGSGESETZ (BUNDESGESETZ) 

Das Raumordnungsgesetz (ROG) definiert die Aufgaben und die Leitvorstellung der Raumordnung  

in der Bundesrepublik Deutschland. Es 

�� legt Grundsätze der Raumordnung fest 

�� enthält Vorgaben zu den Instrumenten für die Sicherung und Verwirklichung der Erfordernisse 

der Raumordnung 

�� trifft Aussagen zur Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung 

�� regelt die Raumordnung des Bundes. 

Das aktuelle Raumordnungsgesetz stammt vom 22. Dezember 2008 und ist am 30. Juni 2009  

in Kraft getreten. 

SÄCHSISCHES LANDESPLANUNGSGESETZ (LANDESGESETZ) 

Im Freistaat Sachsen gilt das Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates 

Sachsen (Landesplanungsgesetz – SächsLPlG) vom 11. Juni 2010. Es enthält Regelungen, die 

das Raumordnungsgesetz des Bundes ergänzen und stellt damit v. a. Rechtsklarheit für die 

Raumordnung und Landesplanung in Sachsen her. Inhaltliche Schwerpunkte dieser Ergänzungen 

sind: 

�� das Bundesrecht ergänzende Vorschriften zu den Raumordnungsplänen 

 „Landesentwicklungsplan“, „Regionalpläne“ und „Braunkohlenpläne“ hinsichtlich Inhalten,  

 Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren, 

�� die Organisation der Regionalplanung und der Raumordnungsbehörden in Sachsen, 

�� die Einteilung des Freistaates Sachsen in Planungsregionen 

�� weitere, das Bundesrecht ergänzende Vorschriften.

BUND 

Für die Raumordnung zustän-

diges Ministerium auf der Ebe-

ne des Bundes ist das Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung.

Das Binnenland betreffend 

kann es, sofern es dazu einen 

besonderen Bedarf gibt, ein-

zelne Grundsätze der Raum-

ordnung nach § 2 ROG für die 

räumliche Entwicklung des 

Bundesgebietes durch Grund-

sätze in einem Raumordnungs-

plan konkretisieren oder auch 

Raumordnungspläne mit Fest-

legungen zu länderübergrei-

fenden Standortkonzepten für 

wichtige Einrichtungen der 

Verkehrsinfrastruktur aufstel-

len. 

Derzeit gibt es allerdings kei-

nen solchen, den Freistaat 

Sach sen berührenden Bundes-

raumordnungsplan.

Ministerkonferenz für Raumordnung 

Damit die Raumordnung ihre koordinierende Funktion wahrnehmen kann, ist die Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern erforderlich. Dafür wurde 1967 die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 

geschaffen. Mitglieder der MKRO sind die für Landesplanung zuständigen Minister und Senatoren der 

Länder und der für die Raumordnung zuständige Bundesminister. Auf Bundesebene ist derzeit das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) für die Raumordnung zustän-

dig. In der MKRO werden aktuelle raumordnerische Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, wichtige 

Probleme der Landesplanung und der räumlichen Entwicklung in Deutschland sowie der europäischen 

Raumentwicklung beraten. 

Bund und Länder können im Rahmen der MKRO Leitbilder für die räumliche Entwicklung des Bundes-

gebietes oder von über die Länder hinausgehenden Zusammenhängen (z. B. demografischer Wan-

del, Klimawandel) entwickeln. So entstanden 2006 die „Leitbilder und Handlungsstrategien für die 

Raumentwicklung in Deutschland“. Sie greifen die folgenden drei wichtigen Themenbereiche für die 

räumliche Entwicklung auf: 

�� Wachstum und Innovation (Stärkung der räumlichen/regionalen Wettbewerbsfähigkeit) 

�� Daseinsvorsorge (Sicherung der öffentlichen Infrastrukturversorgung zur Erhaltung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen) 

�� Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten (Management für räumliche Nutzungskon-

flikte und nachhaltige Raumentwicklung).

2.2 System und Organisation
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LAND 

Im Freistaat Sachsen wird für die räumliche Gesamtplanung des 

Landes der Begriff „Landesentwicklung“ verwendet. Er ist gleich-

bedeutend mit dem Begriff Landesplanung, betont aber beson-

ders den Aspekt der Entwicklung des Raumes.

Oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde 

Die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde im Frei-

staat Sachsen ist derzeit das Sächsische Staatsministerium des 

Innern. 

Aufgabe der Landesentwicklung ist es, auf der Grundlage aller 

raumbezogenen Fachplanungen, wie Verkehr, Wirtschaft, Wohnen, 

Ver- und Entsorgung, Arbeit und Freizeit wesentliche raumbedeut-

same Entwicklungsziele zu erarbeiten. Diese werden für das Ge-

biet des Freistaates Sachsen insgesamt im Landesentwicklungs-

plan als Grundsätze und Ziele rechtsverbindlich festgelegt. 

Die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde ist au-

ßerdem zuständig für die landesweite Raumbeobachtung. 

Obere Raumordnungsbehörde 

Die obere Raumordnungsbehörde in Sachsen ist die Landesdirek-

tion. Die Hauptaufgabe der oberen Raumordnungsbehörde be-

steht im Vollzug der Raumordnungspläne. Dazu gehören:

�� Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Be-

lange zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen

�� Beratung von Planungsträgern

�� Durchführung von Raumordnungsverfahren und Zielabwei-

chungsverfahren 

�� Untersagung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men, soweit diese den Zielen der Raumordnung widerspre-

chen.

Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die Führung des digita-

len Raumordnungskatasters.

REGIONEN 

Regionale Planungsverbände 

Im Freistaat Sachsen ist die Regionalplanung (Landesplanung 

auf der regionalen Ebene) vier kommunal verfassten Regionalen 

Planungsverbänden (Oberes Elbtal/Osterzgebirge, Oberlausitz-

Niederschlesien, Leipzig-Westsachsen, Planungsverband Region 

Chemnitz) übertragen. Mitglieder sind die Kreisfreien Städte und 

Landkreise. Hauptaufgabe der Regionalen Planungsverbände ist 

die Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplanes. Dies ge-

schieht im Wesentlichen durch die Fachangestellten bei den Ver-

bänden selbst. Leistungen an Dritte werden nur im Ausnahmefall 

zur Bearbeitung von Spezialproblemen vergeben.

Darüber hinaus wirken die Regionalen Planungsverbände durch 

vielfältige Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Pla-

nungsträgern und Einrichtungen auf die Verwirklichung der 

Raumordnungspläne hin (im Detail siehe Abbildung 2). Organe 

eines jeden Regionalen Planungsverbandes sind die Verbands-

versammlung und der Verbandsvorsitzende. Wahlweise können 

einzelne Ausschüsse gebildet werden. Im Wesentlichen bereiten 

diese durch die Verbandsversammlung zu fassende Beschlüsse 

vor. Die Rechtsverhältnisse werden durch eine Verbandssatzung 

geregelt.
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2.3 Die Pläne der Raumordnung 

Zu den Raumordnungsplänen als normsetzende Instrumente der Raumordnung zählen der Landesent-

wicklungsplan, die Regionalpläne und die Braunkohlenpläne. 

Nach § 8 Abs. 4 ROG kann der Regionalplan zugleich auch die Funktion eines gemeinsamen Flächen-

nutzungsplans übernehmen (= regionaler Flächennutzungsplan), wenn die Regionalplanung durch 

Zusammenschlüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften 

erfolgt. Dies wird in Sachsen jedoch derzeit nicht praktiziert, findet aber in Teilen anderer Bundes-

länder (zumeist in Ballungsräumen) statt. Der Vorteil davon ist, dass durch die Zusammenführung von 

Regionalplan und Flächennutzungsplänen in einem Plandokument eine Planungsebene eingespart 

werden kann.

Die Raumordnungspläne enthalten als Festlegungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung die 

Grundsätze und Ziele der Raumordnung für ihren Geltungsbereich. 

Sowohl der Landesentwicklungsplan als auch die Regionalpläne sind auf einen Zeitraum von ca. zehn 

Jahren ausgerichtet. Sie werden bei Bedarf durch Fortschreibung der weiteren Entwicklung ange-

passt. Eine gesetzlich geregelte konkrete Frist für die Fortschreibung gibt es nicht. Eine Fortschrei-

bung kann jederzeit auch nur für einzelne Teile (= Teilfortschreibung) erfolgen.

Bei der Aufstellung aller Raumordnungspläne ist die Öffentlichkeitsbeteiligung zwingend vorge-

schrieben. 

Abbildung 2: Zuständigkeiten für Raumordnung und Landesplanung im Freistaat Sachsen

Sächsisches Staatsministerium des Innern – Oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde

Aufgaben der obersten Raumordnungs-  

und Landesplanungsbehörde:

- Aufstellung und Fortschreibung des Landesentwicklungsplans

- Rechtsaufsicht über die Regionalen Planungsverbände

- Genehmigung der Regionalpläne sowie der Braunkohlenpläne

- Landesweite Raumbeobachtung einschließlich Erstellung des 

Landesentwicklungsberichts

- Geltendmachung der Erfordernisse der Raumordnung bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der anderen 

Staatsministerien

- Vertretung der Belange der Raumordnung gegenüber dem 

Sächsischen Landtag und der Öffentlichkeit

- Verbindungsfunktion zum Bund und zu den Ländern der Bun-

desrepublik, insbesondere im Rahmen der Ministerkonferenz 

für Raumordnung (MKRO)

- Transnationale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

Europa

Aufgaben der oberen  

Raumordnungsbehörden:

- Abstimmung von raumbe-

deutsamen Planungen und 

Maßnahmen mit den Erfor-

dernissen der Raumordnung

- Durchführung von Raum-

ordnungs- und Zielabwei-

chungsverfahren

- Raumordnerische Untersa-

gung

- Führung des Raumordnungs-

katasters

Landesdirektion Sachsen

Obere Raumordnungsbehörde

Regionaler

Planungsverband

Oberes Elbtal/

Osterzgebirge

Regionaler

Planungsverband

Oberlausitz-

Niederschlesien

Regionaler

Planungsverband

Leipzig- 

Westsachsen

Planungsverband

Region

Chemnitz

Aufgaben der Regionalen Planungsverbände:

- Aufstellung und Fortschreibung des Regional-

plans einschließlich Teilfortschreibungen sowie 

ggf. die Erstellung Regionaler Flächennutzungs-

pläne

- Aufstellung des Landschaftsrahmenplans (Fach-

beitrag zum Regionalplan)

- Aufstellung und Fortschreibung der Braunkoh-

lenpläne (betrifft nur die RPV Leipzig-West-

sachsen und Oberlausitz-Niederschlesien)

- Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentli-

cher Belange (regionalplanerische Stellungnah-

men)

- Hinwirken auf die Verwirklichung der Raumord-

nungspläne

- Raumbeobachtung als Grundlage für die Aufga-

benerfüllung

- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
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2.3.1 Wesentliche Inhalte und Instrumente der  
Raumordnungspläne 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Festlegungen, die 

räumlich und sachlich bestimmt oder bestimmbar sind und die von 

allen öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen als rechtsverbindliche Vorgaben beachtet werden 

müssen. Für Private entfalten die Ziele der Raumordnung insofern 

Bindungswirkung, als dass sie bei behördlichen Entscheidungen 

über die Zulassung raumbedeutsamer Vorhaben (z. B. im Rahmen 

von Planfeststellungsverfahren) sowie bei anderen Entscheidun-

gen nach Maßgabe der für diese Entscheidungen geltenden Vor-

schriften zu beachten sind. Ziele, die die Bauleitplanung (siehe 

Kapitel 2.6 Raumplanung in den Gemeinden Raumplanung in den 

Gemeinden) betreffen, begründen darüber hinaus gemäß Bauge-

setzbuch (BauGB) eine Anpassungspflicht für die Gemeinden. 

Grundsätze der Raumordnung sind Leitvorstellungen zur Ent-

wicklung, Ordnung und Sicherung des Raums in Form von Rechts-

sätzen, die für öffentliche Stellen gelten und von ihnen bei ihren 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sowie bei Ent-

scheidungen über die Belange raumbedeutsamer Vorhaben von 

Privaten gemäß der dafür geltenden Bestimmungen im Rahmen 

des ihnen zuste-henden Ermessens gegeneinander und unterein-

ander abzuwägen sind. 

Grundsätze, die die Bauleitplanung betreffen, sind in die bauleit-

planerischen Entscheidungen als Abwägungsmaterial einzustellen.

VORRANG-, VORBEHALTS- UND EIGNUNGSGEBIETE 

In den Raumordnungsplänen werden für bestimmte Raumfunktio-

nen und Raumnutzungen sogenannte „Vorranggebiete“, „Vorbe-

haltsgebiete“ und „Eignungsgebiete“ festgelegt. 

Die Festlegung von Vorranggebieten bewirkt, dass bestimmten 

Funktionen und Nutzungen in den Grenzen des Gebietes ein Vor-

rang gegenüber nicht zu vereinbarenden raumbedeutsamen Funk-

tionen und Nutzungen eingeräumt wird. Vorranggebiete stellen 

Ziele der Raumordnung dar und sind von den Gemeinden als stand-

ortgebundene Einschränkungen der kommunalen Planungshoheit 

hinzunehmen. 

Anders ist es bei Vorbehaltsgebieten: Mit ihnen soll der jeweiligen 

Nutzung oder Funktion bei Planungen in dem Gebiet ein besonde-

res Gewicht bei der Abwägung beigemessen werden. Vorbehalts-

gebiete stellen Grundsätze der Raumordnung dar. Hier kann sich 

die Gemeinde – selbstverständlich nur bei Vorliegen höherwer-

tiger Belange – im Rahmen der Abwägung aber auch gegen die 

vorbehaltene Funktion oder Nutzung entscheiden und für das 

Vorbehaltsgebiet (oder Teile hiervon) eine Nutzung vorsehen, die 

dem Vorbehalt widerspricht. 

Eine erst relativ neue Kategorie von gebietsbezogenen Nutzungs-

festlegungen sind die Eignungsgebiete. Solche Gebietszuweisun-

gen sollen raumbedeutsame Maßnahmen (Vorhaben) im Außen-

bereich (§ 35 BauGB) dadurch steuern, dass bestimmte Gebiete in 

einer Region für diese Maßnahmen als geeignet erklärt werden mit 

der Folge, dass sie außerhalb dieser Gebiete regelmäßig ausge-

schlossen sind. 

Nach dem Sächsischen Landesplanungsgesetz darf die Auswei-

sung von Eignungsgebieten nur in Verbindung mit der Ausweisung 

von Vorranggebieten zugunsten der betreffenden Nutzung erfol-

gen. Das bedeutet, dass die Nutzung innerhalb der Ausweisung ei-

nem Vorranggebiet entspricht und außerhalb der Ausweisung ein 

Verbot der innerhalb der Ausweisung erlaubten Nutzung besteht.

Mit dieser Kombination werden die Steuerungsmöglichkeiten für 

privilegierte Außenbereichsvorhaben, insbesondere für Wind-

kraftanlagen, verbessert. 

Auch diese Vorrang-/Eignungsgebiete sind Ziele der Raumord-

nung.



13Raumplanung im Freistaat Sachsen

KONZEPT DER ZENTRALEN ORTE 

Das Zentrale-Orte-Konzept ist ein Instrument für die räumliche 

Bündelung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Funk-

tionen innerhalb des Siedlungsnetzes. Es zielt auf die Konzen-

tration von öffentlichen und – soweit möglich – auch privaten 

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, der administrativen 

Verwaltung, aber auch der Wirtschaft in durch ihre Lage, Größe 

und Ausstattung dafür geeigneten Gemeinden, die dann für einen 

überörtlichen Verflechtungsbereich entsprechende Funktionen 

wahrnehmen sollen. Das Konzept der Zentralen Orte leistet damit 

auch einen Beitrag zur Kosteneinsparung öffentlicher Haushalte. 

Es dient gleichzeitig dazu, unter den Bedingungen des demografi-

schen Wandels die qualitativen Standards öffentlicher Einrichtun-

gen zu sichern und eine möglichst wohnortnahe Versorgung mit 

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugend-

liche, Einrichtungen der Seniorenbetreuung sowie medizinischen 

Einrichtungen zu gewährleisten. Die gemeinsame Funktionsaus-

übung durch interkommunale Zusammenarbeit im Zentrale-Orte-

Verbund ist eine innovative Form der Wahrnehmung zentralörtli-

cher Aufgaben.

Das Zentrale-Orte-Konzept Sachsens ist dreistufig in Ober-, Mittel- 

und Grundzentren gegliedert. Der Landesentwicklungsplan 2003 

weist die Ober- und Mittelzentren aus und legt Kriterien für die 

Ausweisung der Grundzentren fest. Die Ausweisung der Grundzen-

tren erfolgt in den Regionalplänen.

PRIMÄRINTEGRATION DER LANDSCHAFTSPLANUNG 

Die Landschaftsplanung ist ebenso wie die räumliche Gesamtpla-

nung dreistufig angelegt (Landschaftsprogramm auf der Ebene 

des Landes, Landschaftsrahmenplan auf der Ebene der Planungs-

regionen, kommunaler Landschaftsplan). Sie ist ein vorsorgendes 

Planungsinstrument zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft und nimmt unter den Fachplanungen 

eine besondere Stellung im System der räumlichen Planung ein, 

da sie die ökologische Grundlage für eine nachhaltige Raument-

wicklung liefert. Die Landschaftsplanung ist im Sächsischen Na-

turschutzgesetz (SächsNatSchG) geregelt. 

Der Freistaat Sachsen hat sich für die Ebenen der Landes- und 

Regionalplanung für eine frühestmögliche Verknüpfung der Land-

schaftsplanung mit der räumlichen Gesamtplanung (sogenannte 

Primärintegration) entschieden. So übernimmt der Landesent-

wicklungsplan zugleich auch die Funktion des Landschaftspro-

gramms und die Regionalpläne übernehmen die Funktion der 

Landschaftsrahmenpläne. Durch diese frühzeitige Integration 

wird gewährleistet, dass die raumordnerischen Festlegungen auf 

der Grundlage einer fundierten Bewertung von Natur und Land-

schaft erfolgen und raumordnerisch relevante Inhalte der Land-

schaftsplanung durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung 

gesichert werden können. Damit wird sowohl organisatorisch als 

auch inhaltlich eine besonders enge Verzahnung der Inhalte von 

Landschafts- und Raumordnungsplanung erreicht. Die nicht raum-

ordnerisch relevanten Inhalte der Landschaftsplanung werden 

dem Landesentwicklungsplan bzw. den Regionalplänen als Anlage 

beigefügt.
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STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG 

Nach § 9 des ROG ist bei der Aufstellung von Raumordnungsplä-

nen eine Umweltprüfung durchzuführen. Mit dieser werden die 

voraussichtlich erheblichen Auswirkungen des Raumordnungspla-

nes auf die verschiedenen Schutzgüter ermittelt, beschrieben und 

bewertet. Die Umweltprüfung umfasst auch die Prüfung der Ver-

träglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten 

sowie von Europäischen Vogelschutzgebieten. Neben inhaltlichen 

Prüfaspekten sollen mit der Umweltprüfung auch die Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Planungsentschei-

dungen verbessert werden. 

Die Strategische Umweltprüfung eines Raumordnungsplanes um-

fasst

�� die Erstellung des Umweltberichtes 

�� die Beteiligung der Behörden, deren umwelt- oder 

gesundheitsbezogener Aufgabenbereich berührt sein kann 

�� die Beteiligung der Öffentlichkeit, gegebenenfalls auch aus 

anderen Staaten 

�� die Berücksichtigung des Ergebnisses dieser Beteiligung und 

des Umweltberichtes bei der Abwägungsentscheidung 

�� die Bekanntgabe der Entscheidung im Rahmen der öffentli-

chen Bekanntmachung des Planes (= Umwelterklärung).

Raumplanung im Freistaat Sachsen

Abbildung 3: System der räumlichen Gesamtplanung in Deutschland

* in der ausschließlichen Wirtschaftszone, zur Konkretisierung einzelner Grundsätz nach § 2 ROG oder zu  

 länderübergreifenden Standortkonzepten für wichtige Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur
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2.3.2 Der Landesentwicklungsplan 
Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist der Raumordnungsplan für 

das Gesamtgebiet des Freistaates Sachsen. Er enthält Grundsätze 

und Ziele der Raumordnung und stellt unter Einbeziehung aller 

raumbedeutsamen Fachplanungen eine flexible, zukunftsfähige, 

auf langfristige Planungssicherheit gerichtete raumordnerische 

Gesamtkonzeption für das Land dar. Die Rahmensetzung des LEP 

wird in den Regionalplänen räumlich ausgeformt und konkreti-

siert. 

Der Landesentwicklungsplan besteht aus einem Text- und einem 

Kartenteil. Dem LEP 2003 wurde ein Leitbild für die Landesent-

wicklung in Sachsen vorangestellt. Dieses gibt die Orientierung 

für eine langfristige und programmatische Ausrichtung der Lan-

desentwicklung. Das Leitbild ist in seiner Rechtsfolge unverbind-

lich, d.h. es entfaltet keine gesetzliche Bindungswirkung. 

Eine wesentliche Zielsetzung des jeweiligen Landesentwicklungs-

planes ist es, die regionale Ebene im Sinne des Subsidiaritätsge-

dankens als die sachgerechte Entscheidungsebene für räumliche 

Entwicklungen zu stärken. Insofern erfolgen im LEP 2003 selbst 

keine landesweiten Festlegungen über Raumnutzungen, sondern  

es werden entsprechende Handlungsaufträge an die Träger der 

Regionalplanung gegeben. Damit können die Regionen nach ei-

ner landesweit einheitlichen Verfahrensweise und Rahmenset-

zung über die jeweiligen Raumnutzungen selbst entscheiden. Als 

Entscheidungsgrundlage dafür werden in einzelnen thematischen 

Erläuterungskarten Suchräume für die Träger der Regionalplanung 

dargestellt (z. B. für Rohstoffsicherung oder Waldmehrung). 

Weitere Planaussagen unterstützen den Aspekt der Stärkung der 

Regionen und ihrer Kommunen. So enthält der LEP 2003 zum Bei-

spiel ein Kapitel „Regionalentwicklung“. 

Der LEP 2003 wird derzeit fortgeschrieben. Aktuelle Informatio-

nen zur Fortschreibung des LEP 2003 werden über folgende Inter-

netadresse bereitgestellt: http://landesentwicklung.sachsen.de. 

Es ist vorgesehen, dass der neue Landesentwicklungsplan 2012 in 

Kraft treten kann.

Raumplanung im Freistaat Sachsen

2.3.3 Regionalpläne 
Der Regionalplan ist der Raumordnungsplan für eine Planungsre-

gion. Er wird aus dem Landesentwicklungsplan entwickelt, kon-

kretisiert die allgemein gehaltenen Grundsätze und Ziele nach 

den regionalen Besonderheiten und gibt damit einen Rahmen für 

die Bauleitplanung der Gemeinden vor. 

Da viele Raumnutzungskonflikte, beispielsweise zwischen In-

dustrieansiedlungen und Naturschutz, oftmals nicht im Rahmen 

der kommunalen Planungshoheit gelöst werden können, müssen 

dafür übergemeindliche Lösungen gefunden werden. Deshalb hat 

die Regionalplanung außerdem die Aufgabe, auch kommunal be-

deutsame Entwicklungsziele, soweit sie für die Entwicklung der 

gesamten Region relevant sind, aufzunehmen. Dabei muss sie den 

Gemeinden aber noch genügend Entscheidungsfreiheit lassen. 

Regionalpläne treffen ihre Festlegungen zur Raumnutzung in der 

Regel in einem Maßstab 1:100.000. Sie sind nicht grundstücks-

scharf. Allerdings wandeln sich die Anforderungen durch die 

Rechtssprechung bei der Festlegung von Vorrang-/Eignungsge-

bieten (z. B. für die Windkraftnutzung) hin zu einer höheren De-

tailliertheit, ohne dass ein Maßstab vorgegeben wird.

Die derzeit gültigen Regionalpläne sind an den LEP 2003 ange-

passt und im Zeitraum 2008 bis 2010 in Kraft getreten.

Festlegungen im Regionalplan 

Bezogen auf die Koordination der Nutzungsansprüche an den 

Raum lassen sich die Festlegungen im Regionalplan grob in zwei 

Kategorien einordnen (siehe Abbildung 4).
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2.3.4 Braunkohlenpläne 
Neben den Regionalplänen sind durch die Regionalen Planungsverbände mit Braunkohlentagebau-

en „Leipzig-Westsachsen“ und „Oberlausitz-Niederschlesien“ für diese Tagebaue Braunkohlenpläne 

als Teilregionalpläne aufzustellen. Bei stillgelegten Tagebauen sind dies Sanierungsrahmenpläne. 

Schwerpunkt dieser Pläne sind Festlegungen zu Abbaugrenzen, Grenzen der Grundwasserbeeinflus-

sung sowie zur Gestaltung der zukünftigen Bergbaufolgelandschaft.

Raumplanung im Freistaat Sachsen

Koordination der

siedlungsorientierten Nutzungsansprüche

Instrumente

�� Zentrale Orte und Verbünde

�� Achsen

�� besondere Gemeindefunktionen

�� Schwerpunktbereiche für Siedlungs-

entwicklungen

�� Versorgungs- und Siedlungskerne

Instrumente

�� Vorranggebiete

�� Vorbehaltsgebiete

�� Eignungsgebiete

�� Regionale Grünzüge

�� Grünzäsuren

freiraumorientierten Nutzungsansprüche

2.3.5 Verfahren zur Aufstellung von  
Raumordnungsplänen
Da sowohl der Landesentwicklungsplan als auch die Regionalplä-

ne eine normsetzende Wirkung entfalten, ist für deren Aufstellung 

ein umfangreiches Beteiligungsverfahren, welches in zwei Stufen 

verläuft, gesetzlich festgeschrieben. In einem ersten Schritt wer-

den zunächst alle Träger öffentlicher Belange (TöB) aufgefordert, 

ihre Belange in die Erarbeitung des Planentwurfes einzubringen. 

Ein auf dieser Grundlage erarbeiteter Entwurf wird dann in einem 

zweiten Verfahrensschritt sowohl den bereits Beteiligten als auch 

der Öffentlichkeit bekannt gemacht und jedermann kann zum vor-

liegenden Planentwurf seine Anregungen und Bedenken gegen-

über dem Planungsträger schriftlich durch Stellungnahme kund 

tun. 

Wird der Planentwurf nach der öffentliche Anhörung und der 

durch den jeweiligen Planungsträger durchzuführenden Abwä-

gung geändert, sind bei umfassenden Änderungen sowohl der 

Planentwurf insgesamt, bei kleineren Änderungen die geänderten 

Teile erneut öffentlich auszulegen und die von den Änderungen 

betroffenen TöB zu beteiligen. Danach ist erneut eine Abwägung 

vorzunehmen, ehe der Plan durch das zur Beschlussfassung be-

rechtigte Gremium des jeweiligen Planungsträgers beschlossen 

werden kann.

Die Abbildung 5 veranschaulicht noch einmal detailliert das Ver-

fahren zur Aufstellung von Regionalplänen im Freistaat Sachsen. 

Die Aufstellung des Landesentwicklungsplanes verläuft im We-

sentlichen analog, allerdings gibt es auch entscheidende Unter-

schiede. Diese sind:

�� Alle notwendigen Beschlüsse im Zusammenhang mit dem 

Planverfahren werden durch das Kabinett gefasst. (Das Kabi-

nett besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Staatsmi-

nistern. Gemeinsam bilden sie die Staatsregierung. Das Kabi-

nett beschließt u. a. Gesetzentwürfe und sonstige Vorlagen 

an den Landtag sowie die Rechtsverordnungen der Staatsre-

gierung.)

�� Der Landtag ist einzubeziehen, indem diesem frühzeitig der 

Entwurf des Landesentwicklungsplanes zur Stellungnahme 

zuzuleiten ist. 

Anstelle des Satzungsbeschlusses zum Regionalplan durch die 

Verbandsversammlung des jeweils zuständigen Regionalen Pla-

nungsverbandes wird der Landesentwicklungsplan durch das Ka-

binett als Verordnung beschlossen. Ein sich daran anschließendes 

Genehmigungsverfahren wie bei den Regionalplänen gibt es hier 

nicht, so dass nach dem Beschluss durch das Kabinett nur noch die 

öffentliche Bekanntmachung entsprechend zu veranlassen ist, um 

den Landesentwicklungsplan in Kraft treten zu lassen.

Abbildung 4: Regionalplan - Koordination der Nutzungsansprüche
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 1.  Aufstellungsbeschluss der Verbandsversammlung des RPV

 2.  Ausarbeitung des Planentwurfs unter Beteiligung

 3.  Beschluss der Verbandsversammlung über den Planentwurf als Grundlage für die Anhörung

 4.  Öffentliche Bekanntmachung des Ortes und der Dauer der Auslegung (mindestens eine Woche vor der öffentlichen Auslegung)

 5.  Öffentliche Auslegung des Entwurfs mit Begründung (einschließlich Umweltbericht) für die Dauer eines Monats bei den

 6. Benachrichtigung der unter 2. genannten Beteiligten von der Auslegung, gleichzeitige Zuleitung des Planentwurfs mit 

Fristsetzung, innerhalb derer Anregungen vorgebracht werden können

 7.  Abwägung der öffentlichen und privaten Belange, soweit sie erkennbar und von Bedeutung sind, nach den Maßgaben von § 7 Abs. 

2 ROG unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 

Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)

 8. Änderungen oder Ergänzungen des Planentwurfs

 9.  Beschluss des Regionalplanes als Satzung durch die Verbandsversammlung

 10. Einreichung zur Genehmigung bei der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde

 11.  Erteilung der Genehmigung, soweit der Plan im Einklang mit SächsLPlG aufgestellt wurde und dem ROG und den sonstigen 

Rechtsvorschriften nicht widerspricht

 12.  Öffentliche Bekanntmachung der Satzung und der Erteilung der Genehmigung im Veröffentlichungsorgan des Planungsträgers – 

gleichzeitiges In-Kraft-Treten des Regionalplanes

 13.  Möglichkeit zur kostenlosen Einsicht in eine Ausfertigung des Regionalplanes bei den Landkreisen, 

den Kreisfreien Städten und den Regionalen Planungsverbänden, auf deren Gebiet sich der Regionalplan bezieht

der Behörden und 

sonstiger Träger 

öffentlicher Belange, 

deren Aufgabenbereich 

durch die Planung 

berührt wird

der Gemeinden im 

Geltungsbereich 

des Planes, deren 

Zusammenschlüsse, 

der Landkreise und 

der kommunalen 

Landesverbände

der 

Interessenvertretung 

der Sorben, soweit die 

Planung das sorbische 

Siedlungsgebiet betrifft

der nach § 56 Abs.1 

SächsNatSchG 

anerkannten 

Naturschutz-

vereinigungen

der benachbarten Länder 

und ausländischen 

Staaten, soweit sie 

berührt sein können, 

nach den Grundsätzen 

der Gegenseitigkeit und 

Gleichwertigkeit

Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen innerhalb der vom Planungsträger gesetzten Frist

oberen Raumordnungsbehörden Landkreisen Kreisfreien Städten Regionalen Planungsverbänden

8.1 Grundzüge der Planung berührende Änderung oder 

Ergänzung des Entwurfs

8.2. Grundzüge der Planung nicht berührende Änderung 

oder Ergänzung des Planentwurfs

Erneute Auslegung und Möglichkeit der Beteiligung zur 

Stellungnahme

Möglichkeit betroffener Bürger und berührter Träger 

öffentlicher Belange zur Stellungnahme binnen 

angemessener Frist

Abbildung 5: Verfahren zur Aufstellung der Regionalpläne
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2.4 Umsetzung der Raumordnungspläne 

Neben der Aufstellung und Fortschreibung landesweiter und re-

gionaler Raumordnungspläne besteht zur Sicherung und Verwirk-

lichung der Erfordernisse der Raumordnung die raumordnerische 

Aufgabe, einzelne raumbedeutsame Aktivitäten von öffentlichen 

und privaten Trägern zu koordinieren und im Sinne der Inhalte der 

Raumordnungspläne zu beeinflussen. 

2.4.1 Formelle Instrumente der Raumordnung 
DAS RAUMORDNUNGSVERFAHREN 

Eine nachhaltige Raumentwicklung des Landes ist nur möglich, 

wenn die einzelnen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men untereinander abgestimmt und anhand der Grundsätze und 

Ziele der Raumordnung überprüft werden. 

Hierzu dient u. a. das Raumordnungsverfahren. Mit ihm kann die 

Raumverträglichkeit von großen und komplexen Maßnahmen vor 

dem eigentlichen Zulassungsverfahren in einem eigenen, forma-

lisierten Verfahren geklärt werden. Rechtliche Grundlagen dazu 

sind sowohl das Raumordnungsgesetz als auch das Sächsische 

Landesplanungsgesetz. 

Planungen und Maßnahmen, für die ein Raumordnungsverfahren 

in Betracht kommt, betreffen unter anderem die Bereiche Verkehr 

(z. B. Bundesfernstraßen, Schienenstrecken, Flughäfen), Ver- und 

Entsorgung sowie Siedlungswesen (z. B. große Freizeitanlagen). 

In das Verfahren sind alle in ihren Belangen betroffenen öffent-

lichen Stellen einzubeziehen. Die Öffentlichkeit kann einbezogen 

werden, wenn die Sachlage dies für sinnvoll erscheinen lässt.

Sofern Auswirkungen auf benachbarte Staaten zu erwarten sind, 

sind auch diese am Verfahren zu beteiligen. 

Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ist eine raumordnerische 

Beurteilung, die darlegt, ob das Vorhaben mit den Grundsätzen 

und Zielen der Raumordnung übereinstimmt und wie es gegebe-

nenfalls mit anderen raumbedeutsamen Vorhaben unter den Ge-

sichtspunkten der Raumordnung abgestimmt werden kann. Es ist 

von allen öffentlichen Stellen als sonstiges Erfordernis der Raum-

ordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG zu berücksichtigen. 

Gegenüber dem Träger des Vorhabens und gegenüber Einzelnen, 

die von dem Vorhaben berührt werden, hat es keine unmittelbare 

Rechtswirkung. 

Soweit einschlägige und hinreichend konkrete Ziele der Raum-

ordnung aufgestellt sind, die eine klare Beurteilung des geplan-

ten Vorhabens erlauben, ist in der Regel die Durchführung eines 

Raumordnungsverfahrens entbehrlich. Ein Raumordnungsverfah-

ren kann darüber hinaus auch entfallen, wenn aufgrund der Beson-

derheiten des Vorhabens keine Alternative – zum Beispiel nur ein 

einziger Standort – in Frage kommt und sichergestellt ist, dass die 

Raumverträglichkeit anderweitig, z. B. im Zulassungsverfahren, 

geprüft wird.
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DAS ZIELABWEICHUNGSVERFAHREN 

Aus § 6 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 16 SächsLPIG ergibt sich die Möglichkeit, für die Realisierung 

einer raumbedeutsamen Maßnahme, die im Widerspruch zu einem Ziel der Raumordnung aus dem 

Landesentwicklungsplan oder einem Regionalplan steht, auf Antrag des jeweiligen Planungsträgers 

die Abweichung von einem Ziel der Raumordnung zuzulassen. Dazu ist ein besonderes Verfahren, das 

Zielabweichungsverfahren, durchzuführen. In diesem ist den in ihrem Aufgabenbereich berührten 

Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das Ergebnis des Verfahrens 

ist die Feststellung, ob die Abweichung zulässig ist oder nicht. Sie ist jedoch nur dann zulässig, 

wenn diese Abweichung im Einzelfall unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die 

Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Das heißt, die Inhalte des Raumordnungsplanes (z. B. 

eine bestimmte angestrebte Nutzung oder Funktion in einem konkreten Gebiet) werden bei Verwirkli-

chung der Maßnahme nicht gänzlich in Frage gestellt. Das Zielabweichungsverfahren kann mit einem 

Raumordnungsverfahren verbunden werden.

DIE UNTERSAGUNG RAUMORDNUNGSWIDRIGER PLANUNGEN 

Im jeweiligen § 14 ROG und SächsLPlG ist die raumordnerische Untersagung geregelt. Sie dient der Si-

cherung der raumordnerischen Ziele. Danach kann die Landesdirektion raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen, die von der Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung erfasst werden, untersa-

gen, wenn sie den durch LEP oder Regionalplan festgesetzten Zielen entgegenstehen.  

Wenn sich ein Raumordnungsplan in Aufstellung befindet und zu befürchten ist, dass eine Planung 

oder Maßnahme die Verwirklichung der vorgesehenen Ziele unmöglich macht oder wesentlich er-

schweren würde, kann eine befristete Untersagung für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren erfol-

gen. Die Untersagung kann einmal um ein weiteres Jahr verlängert werden. 

Entschädigungsansprüche erwachsen in Sachsen aus einer solchen Untersagung nicht.

Sofern Rechtsmittel gegen die Untersagung eingelegt werden, gilt diese dennoch bis zu einer ge-

richtlichen Entscheidung weiter.

2.4.2 Informelle Instrumente 
Auf informellem Wege wirken die Raumordnungsbehörden und die Regionalen Planungsverbände als 

Träger öffentlicher Belange durch Beratung und eine umfassende Stellungnahmentätigkeit darauf 

hin, dass Planungen und Maßnahmen unterschiedlichster Planungsträger im Einklang mit den Zie-

len der Raumordnung stehen, Grundsätze und die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung (z. B. in 

Aufstellung befindliche Ziele, Ergebnisse von Raumordnungsverfahren) berücksichtigt sowie aufein-

ander abgestimmt werden. 

Außerdem gestalten und unterstützen sie zur Vorbereitung und Verwirklichung von Raumordnungs-

plänen oder von sonstigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Zusammenarbeit in den 

Regionen durch 

�� die Initiierung und Unerstützung der Erstellung Regionaler Entwicklungs- und 

Handlungskonzepte und deren Umsetzung

�� die kontinuierliche Erfassung und Bereitstellung raumbezogener Daten 

�� die Initiierung und Koordinierung von regionalen und interkommunalen Netzwerken 

�� den Aufbau und die Entwicklung von Kooperationsstrukturen 

�� Regionale Foren und Aktionsprogramme zu aktuellen Handlungsanforderungen.
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2.5 Raumbeobachtung 

Die Aufstellung von verbindlichen Zielen und abwägungsrelevanten Grundsätzen für die langfristige 

Entwicklung des Freistaates Sachsen und seiner Teilräume sowie die Bearbeitung raumordnerischer 

Fragestellungen setzt eine fundierte Kenntnis der gegebenen Situation und der aktuellen Entwick-

lung in Bereichen wie Raumstruktur, Wirtschaft und Umwelt voraus. Dies erfordert eine ständige 

Beobachtung aller raumbedeutsamen Einzelereignisse und Entwicklungen. Ebenso dient die Raum-

beobachtung aber auch der Kontrolle der Umsetzung der Raumordnungspläne. 

Wesentliche Aufgaben der Raumbeobachtung sind 

�� die Aufbereitung von Bestandsdaten 

�� die Aggregierung der Daten bis zur Regions- und Landesebene 

�� die Ermittlung der eingetretenen Veränderungen durch Vergleich mit Daten früherer Erhebun-

gen 

�� die Darstellung von Zustand und Entwicklung in unterschiedlicher Form 

(Texte, Tabellen, thematische Karten, Graphiken) 

�� die raumordnerische Bewertung der festgestellten Einzelentwicklungen und der daraus 

abzuleitenden Gesamtentwicklung 

�� die Berechnung von raumrelevanten Kennziffern und

�� die Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumordungspläne 

auf die Umwelt (Monitoring im Zuge der Strategischen Umweltprüfung).

Die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde erhebt eigene Daten, sammelt Daten an-

derer Erfassungsstellen und wertet diese aus. Auf Grundlage von § 17 Abs. 1 SächsLPlG erstattet sie 

in jeder Legislaturperiode dem Landtag Bericht über den Stand der Landesentwicklung (Landesent-

wicklungsbericht). Ebenso führen die Regionalen Planungsverbände die Raumbeobachtung für ihre 

Regionen und zu ihrer Aufgabenerfüllung durch.

Der Sachsenatlas als derzeit zentrales Geodatenportal des Freistaates Sachsen bündelt den Zugang 

zu Geoinformationen der sächsischen Verwaltung. Er bietet die Möglichkeit, nach Daten aus verschie-

denen Datenquellen zu recherchieren sowie Karten, flexibel nach den Erfordernissen der Nutzer, zu-

sammenzustellen, zu visualisieren, zu drucken und zu speichern. Der Zugang zu diesem Geoportal 

erfolgt über http://www.atlas.sachsen.de. 

RAUMORDNUNGSKATASTER 

Das digitale Raumordnungskataster wird durch die obere Raumordnungsbehörde, d.h. die Landesdi-

rektion, geführt. Es bietet einen landesweiten Überblick über geplante, bestätigte, in Realisierung 

befindliche und fertig gestellte raumbedeutsame Sachverhalte, über deren Raumbeanspruchung und 

Lage zueinander.  

Welche Informationen im Raumordnungskataster enthalten sein sollen, ist in einer Anlage zum Säch-

sischen Landesplanungsgesetz geregelt.

Das Raumordnungskataster dient im Wesentlichen der Erfüllung folgender Aufgaben: 

�� Beurteilung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Übereinstimmung 

mit den Erfordernissen der Raumordnung 

�� Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen untereinander 

�� Feststellung eventueller Nutzungskonflikte 

�� Vorbereitung landes- und regionalplanerischer Entscheidungen 

�� Beratung von Planungsträgern 

�� Erfolgskontrolle hinsichtlich der Verwirklichung der im Landesentwicklungsplan 

und in den Regionalplänen festgeschriebenen Grundsätze und Ziele der Raumordnung. 
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Öffentliche Planungsträger und bestimmte Personen des Privat-

rechts sind verpflichtet, raumbedeutsame Planungen und Maß-

nahmen zur Führung des Planungskatasters den Raumordnungs-

behörden mitzuteilen. Darüber hinaus ist in § 18 SächsLPlG die 

Unterrichtung der Behörden untereinander geregelt. 

Jedermann kann Einsicht in das Raumordnungskataster nehmen, 

sofern nicht Rechte Dritter dadurch beeinträchtigt werden. 

Das Raumplanungsinformationssystem (RAPIS) ist ein Informa-

tionssystem des Freistaates Sachsen auf der Grundlage des di-

gitalen Raumordnungskatasters. Es ist eine Informations- und 

Auskunftsplattform für raumbezogene Fachdaten des Freistaates 

Sachsen und dient mittels nutzerspezifisch aufbereiteter webba-

sierter Kartenprojekte sowohl der Information der Öffentlichkeit 

als auch in seiner Gesamtheit als behördeninternes Arbeitsmittel 

der Pflege dieser Daten. Es wird vom Sächsischen Staatsministe-

rium des Innern und der Landesdirektion betrieben und ist unter 

http://egov.rpl.sachsen.de/rapis_portal.html zu erreichen.

GEODATENINFRASTRUKTUREN UND DIE EUROPÄISCHE  

INSPIRE-RICHTLINIE 

Die INSPIRE-Richtlinie (Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 14. März 2007) hat das Ziel, eine 

Geodateninfrastruktur (GDI) in der Europäischen Gemeinschaft 

auf der Grundlage der Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaa-

ten aufzubauen. Der Zugang zu und die Nutzung von Geodaten für 

Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger soll damit ver-

einfacht werden. Regelungen für den gemeinsamen Aufbau und 

Betrieb der GDI in Deutschland (GDI-DE) wurden in der Verwal-

tungsvereinbarung GDI-DE zwischen dem Bund und den Ländern 

getroffen. 

Für die Umsetzung der Richtlinie im Freistaat Sachsen ist am 5. 

Juni 2010 das Gesetz über die Geodateninfrastruktur im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Geodateninfrastrukturgesetz – SächsGDIG) 

in Kraft getreten. Es schafft den rechtlichen Rahmen für den Be-

trieb der Geodateninfrastruktur im Freistaat Sachsen (GDI Sach-

sen) und regelt deren Beziehungen zur nationalen Geodateninfra-

struktur (Geodateninfrastruktur Deutschland – GDI-DE). 

Der Aufbau und die Bereitstellung interoperabel nutzbarer und 

spartenunabhängiger Geodaten und Geodatendienste sowie 

verbindliche Metadatenbeschreibungen setzen die Rahmen-

bedingungen für den Zugang zu den Geoinformationen. Diese 

Umsetzung erfolgt auf der Basis von so genannten technischen 

Durchführungsbestimmungen. Den Durchführungsbestimmungen 

liegen im Wesentlichen internationale Normen und Standards von 

OGC (Open Geospatial Consortium) und ISO (International Organi-

sation for Standardization) zu Grunde. 

Entsprechend den Vorgaben des SächsGDIG arbeiten Behörden des 

Freistaates Sachsen, die gemäß SächsGDIG zu den geodatenhal-

tenden Stellen zählen, in ihrem fachlichen Zuständigkeitsbereich 

beim Aufbau der GDI im Freistaat Sachen mit. 
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2.6 Raumplanung in den Gemeinden

Die gesamträumliche Planung setzt sich auf der kommunalen Ebe-

ne als unterste Planungsebene fort. Die kommunale Planung be-

schränkt sich räumlich auf das Gebiet einer Gemeinde oder Teile 

der Gemeinde. Das zentrale Instrument ist die Bauleitplanung. 

Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan und der Bebauungs-

plan. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist das Baugesetzbuch 

(BauGB) als ein Bundesgesetz. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Um-

weltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

zu berücksichtigen. Die Bauleitplanung wird daher in der Regel 

durch die Landschaftsplanung naturschutzfachlich begleitet und 

enthält regelmäßig einen gesonderten Umweltbericht.

Die Bauleitplanung ist das wichtigste Planungswerkzeug zur 

Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung einer Ge-

meinde. Die Gemeinden unterliegen dabei der Rechtsaufsicht der 

jeweils übergeordneten Verwaltungsbehörde (diese sind in der 

Regel die Landkreise, bei den Kreisfreien Städten die Landesdi-

rektion). 

Im Aufstellungsverfahren sind Bürger sowie Verbände möglichst 

frühzeitig über die allgemeinen Ziele und den Zweck der Planung 

zu unterrichten. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich zur Planung 

zu äußern und Änderungsvorschläge einzureichen. Die einge-

reichten Stellungnahmen sind mit anderen Interessen abzuwägen, 

bevor der Plan beschlossen und anschließend durch die nächst hö-

here Verwaltungsbehörde (in der Regel die Landkreise, bei Kreis-

freien Städten die Landesdirektion) genehmigt werden kann. Das 

Beteiligungsverfahren bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung 

oder Aufhebung eines Flächennutzungsplanes oder Bebauungs-

planes läuft in der Regel über zwei Stufen:

�� frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

�� öffentliche Auslegung des Planentwurfes.

Ergänzend zur Beteiligung der Öffentlichkeit sind in beiden Stu-

fen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, die durch 

den Plan betroffen sind, zur Abgabe von Stellungnahmen zur Pla-

nung aufzufordern.

Der Flächennutzungsplan wird für das gesamte Gemeindegebiet 

aufgestellt. Er entfaltet gegenüber dem einzelnen Bürger aller-

dings noch keine direkte Rechtswirkung und ist nur für Behörden 

verbindlich. Flächennutzungspläne müssen von der übergeordne-

ten Verwaltungsbehörde genehmigt werden und sind für die Ent-

wicklung nachgeordneter Planwerke, insbesondere für Inhalte von 

Bebauungsplänen, bindend.

Im Flächennutzungsplan werden insbesondere dargestellt:

�� Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, untergliedert 

nach Nutzungsarten (Wohnbauflächen, Mischbauflächen, 

gewerbliche Bauflächen, Sonderbauflächen)

�� Flächen für Versorgungsanlagen und Einrichtungen des 

Gemeinbedarfs (z.B. Kläranlage, Umspannwerk, Kirche, Sport-

platz, Kultureinrichtungen)

�� überörtliche Verkehrsflächen (Autobahnen, Bundesstraßen, 

Ausfallstraßen)

�� Grünflächen (z. B. Parks, Kleingärten, Sportplätze, Friedhöfe)

�� Wasserflächen (z. B. Seen, Häfen, Hochwasserschutzanlagen)

�� Landwirtschaftliche Flächen und Wald

�� Flächen für Nutzungsbeschränkungen (z. B. Abstandsflä-

chen)

�� Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und zur Gewin-

nung von Bodenschätzen 

�� Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-

schaft.

Eine weitere Detaillierung der Darstellungen ist möglich, wird 

aber in der Regel dem Bebauungsplan überlassen, da der Flächen-

nutzungsplan Übersichtscharakter besitzt. Ein Flächennutzungs-

plan muss immer auch eine Begründung umfassen. In dieser sind 

die Gründe für die gewählten Darstellungen darzulegen.

Für das Gebiet einer Gemeinde ist ein Landschaftsplan als öko-

logische Grundlage für den Flächen nutzungsplan aufzustellen. 

Soweit geeignet, sind die Inhalte der Landschaftsplanung als Dar-

stellung in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. 
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Bebauungspläne werden für räumliche Teilbereiche eines Gemeindegebietes aufgestellt. Sie regeln 

die bauliche und sonstige Nutzung von Grund und Boden detailliert und allgemeinverbindlich. Die 

Bebauungspläne bestimmen somit wesentliche bauplanungsrechtliche Voraussetzungen, unter de-

nen Baugenehmigungen erteilt werden können. 

Die Entscheidung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes liegt bei der Gemeinde. Solange z. B. 

die Beurteilung eines Bauvorhabens im Innenbereich problemlos möglich ist, weil dieses sich in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfügt, kann auf einen Bebauungsplan verzichtet werden. Wenn 

aber Spannungen (z. B. Interessenskonflikte) zu befürchten sind, sich Konflikte häufen oder wenn 

sich eine städtebaulich unerwünschte oder negative Tendenz abzeichnet, ist der Bebauungsplan das 

Instrument, die Entwicklung in bestimmte Bahnen zu lenken. Siedlungserweiterungen im Sinne von 

Neubaugebieten unter Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen können nur im Rahmen eines 

Bebauungsplanverfahrens umgesetzt werden.

Die wesentlichen Festsetzungen für eine durch einen Bebauungsplan überplante Fläche beziehen 

sich auf die Darstellung der überbaubaren Flächen, der Grünflächen (einschließlich Maßnahmen zum 

Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft), der Verkehrsflächen, der Flächen für Ver- und Ent-

sorgung. Für die überbaubaren Flächen werden in der Regel Art und Maß der baulichen Nutzung, die 

Bauweise und auch die Dachform angegeben.

Der Bebauungsplan muss, sofern ein Flächennutzungsplan vorhanden ist, aus diesem entwickelt wer-

den. In diesem Falle bedarf er dann, nachdem er das vorgeschriebene Verfahren durchlaufen hat und 

durch den Gemeinderat beschlossen wurde, keiner Genehmigung. Sofern kein genehmigter Flächen-

nutzungsplan vorhanden ist, bedarf ein Bebauungsplan in der Regel einer Genehmigung.

Verhältnis von kommunaler sowie Landes- und Regionalplanung

Im Verhältnis von kommunaler Planung und Landes- und Regionalplanung gilt das Gegenstromprin-

zip. Es besagt, dass sich örtliche und überörtliche bzw. regionale und überregionale Planungen wech-

selseitig beeinflussen.

Dabei darf auf übergeordneter Ebene nur festgelegt werden, was von der nachgeordneten Ebene nicht 

wahrgenommen werden kann. Das bedeutet, dass bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Landes-

entwicklungsplanes und der Regionalpläne die unterschiedlichen räumlichen Strukturen berücksich-

tigt werden müssen. Darüber hinaus sind alle Gemeinden bei der Aufstellung der Raumordnungspläne 

– mit der Möglichkeit zur Stellungnahme – zu beteiligen. Die Gemeinde ihrerseits ist bei raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen an die Ziele der Raumordnung gebunden. Sie muss gemäß  

§ 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches ihre Bauleitpläne diesen Zielen anpassen. Die Grundsätze der Raum-

ordnung sind bei Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Die in Artikel 28 

Abs. 2 Grundgesetz verankerte Planungshoheit wird dabei in ihrem Wesenskern nicht angetastet – 

mit anderen Worten: staatliche Planungsvorgaben so wenig wie möglich und nur so viel wie unbe-

dingt nötig. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus einem überörtlich begründeten Regelungsbedarf.
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3. 
Raumplanung in der Tschechischen Republik

In der Tschechischen Republik stehen die Raumplanung und die 

strategische Planung nebeneinander. Zwischen diesen Plantypen 

bestehen sowohl horizontale als auch vertikale Verbindungen: 

Horizontal nehmen die einzelnen Pläne direkt aufeinander Bezug. 

So lässt sich überprüfen, ob die jeweiligen Pläne zum Beispiel auf 

der Ebene des Bezirkes vollständig sind und berücksichtigt wer-

den. Vertikal stehen die Pläne stets im Einklang mit ihrer jeweili-

gen grundlegenden Rechtsvorschrift. So kann überprüft werden, 

ob zum Beispiel die Pläne des Bezirkes die in den Plänen der staat-

lichen Ebene enthaltenen Vorgaben berücksichtigen. 

Eine Definition der Dokumente der Raumplanung und der strate-

gischen Planung befindet sich im Glossar (siehe Kapitel 5.2 Tsche-

chische Raumplanungsbegriffe Tschechische Raumplanungsbe-

griffe).

Der wesentliche Unterschied zwischen der Raum- und der stra-

tegischen Planung auf allen Planungsebenen besteht in der Ver-

bindlichkeit der einzelnen Dokumente. Die Raumplanung ist we-

sentlich exakter formuliert, ihre Rolle gesetzlich klar definiert 

(siehe dazu auch nachfolgende Kapitel 3.1.1 Raumplanung und 

3.2 System und Organisation der Raumplanung). Dem gegenüber 

ist die Erarbeitung der strategischen Planungsdokumente zwar 

ebenfalls gesetzlich bestimmt, aber sowohl die Tschechische Re-

publik als auch die Bezirke sind nicht verpflichtet, strategische 

Planungsdokumente zu erstellen. Die Inhalte dieser Dokumente 

enthalten zudem nur Rahmenvorgaben (siehe Kapitel 3.1.2 Stra-

tegische Planung und Kapitel 3.3 System und Organisation der 

Strategische Planung), was die Umsetzung ihrer Planinhalte oft 

erschwert. Auch in den Bezirken als auch in den Gemeinden ist 

die Aufstellung und Umsetzung der Strategischen Pläne keine 

Pflichtaufgabe, sondern fakultativ.

Abbildung 6: Strategische Planung und Raumplanung in der Tschechischen Republik
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3.1 Rechtliche Grundlagen

3.1.1 Raumplanung
Die rechtlichen Grundlagen der Raumplanung der Tschechischen Republik werden im Gesetz  

Nr. 183/2006 über Raumplanung und Bauordnung (Baugesetz) geregelt und durch die nachfolgenden 

Verordnungen ergänzt:

�� Verordnung Nr. 500/2006 über die raumanalytischen Unterlagen, die raumplanerische 

Dokumentation und das Verfahren zur Erfassung der Raumplanungstätigkeit 

�� Verordnung Nr. 501/2006 über die allgemeinen Anforderungen an die Raumnutzung 

Des Weiteren regelt das Verwaltungsverfahrensgesetz (Gesetz Nr. 500/2004) den Verfahrensablauf 

der Erstellung der Raumplanungsdokumente.

3.1.2 Strategische Planung 
Die Pflicht zur Erarbeitung einer Strategie der Regionalentwicklung der Tschechischen Republik wird 

im Gesetz Nr. 248/2000 über die Förderung der Regionalentwicklung bestimmt. Der Bezirk hat das 

Recht, ein Bezirksentwicklungsprogramm aufzustellen. Gemeinden gibt das Gesetz unverbindliche 

Empfehlungen, schreibt jedoch ebenfalls keine Pflicht zur Erstellung eines strategischen Dokumen-

tes vor. Das Gesetz über die Förderung der Regionalentwicklung definiert den Inhalt der strategi-

schen Dokumente sowohl auf der Ebene des Staates als auch der Bezirke und setzt Rahmenbedingun-

gen für die Gemeinden mit erweitertem Wirkungskreis.

3.2 System und Organisation der Raumplanung 

Die Zuständigkeiten der Raumplanung sind wie folgt: 

STAATLICHE EBENE 

�� Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik 

�� Ministerium für Verteidigung der Tschechischen Republik zusammen mit den Verwaltungen 

der Truppenübungsplätze

BEZIRKSEBENE 

�� Bezirksämter 

GEMEINDEEBENE 

�� Gemeindeämter:

1 Gemeindeämter der Gemeinden mit erweitertem Wirkungskreis  

(Rat der Gemeinden für nachhaltige Raumentwicklung)

2 Gemeindeämter, die die Qualifikationsanforderungen für die Ausübung der Raumplanung 

erfüllen.
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Befugnis, Zuständigkeit
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Abbildung 7: Organisation der Raumplanung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik 

Raumplanung in der Tschechischen Republik
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Abbildung 8: Fachliche Zuständigkeiten sowie Instrumente der Raumordnung und Bauleitplanung
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Turnov, Železný Brod

Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik

Gemeindeämter der Gemeinden mit erweitertem Wirkungskreis

Bezirksamt des Bezirks (Kraj) Karlsbad Bezirksamt des Bezirks (Kraj) Aussig Bezirksamt des Bezirks (Kraj) Reichenberg

Raumplanung

Verwaltung des TÜP
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3.2.1 Staatliche Ebene
ORGANISATIONSSTRUKTUR

Auf staatlicher Ebene sind für die Raumplanung zwei Ministerien 

zuständig: 

a) das Ministerium für Regionalentwicklung 

b) das Ministerium für Verteidigung (für die militärisch genutz-

ten Flächen). 

a) Das Ministerium für Regionalentwicklung

�� ist die zentrale Landesbehörde für die Raumplanung in der 

Tschechischen Republik,

�� ist Oberste Raumplanungsbehörde (hat damit für die Raum-

planung die staatliche Aufsicht), 

�� stellt die Politik der Raumentwicklung der Tschechischen 

Republik auf und erstellt die dafür erforderlichen Raumpla-

nungsunterlagen, 

�� führt das Raumordnungskataster,

�� übt weitere Tätigkeiten entsprechend des Baugesetzes aus. 

INSTRUMENTE

Politik der Raumentwicklung

Die Politik der Raumentwicklung (obligatorisches Dokument) ist 

ein landesweites Entwicklungskonzept, das die Strategie und die 

grundlegenden Erfordernisse für die Erfüllung der Aufgaben der 

Raumplanung (§ 31 Baugesetz) beinhaltet. Die Politik der Raum-

entwicklung besteht aus einem Text- und einem Kartenteil und 

wird alle vier Jahre fortgeschrieben. Die Politik der Raumentwick-

lung ist verbindlich für die Aufstellung und den Erlass der Grund-

sätze der Raumentwicklung der Bezirke, der Flächennutzungsplä-

ne, der Bebauungspläne und für Standortentscheidungen (§ 76 

Baugesetz). 

Verfahren für die Aufstellung der Politik der Raumentwicklung:

1) Das Ministerium für Regionalentwicklung erarbeitet einen 

Planentwurf in Zusammenarbeit mit anderen Ministerien, 

zentralen Behörden und den Bezirken. 

2) Das Ministerium sendet den Behörden unter Punkt 1) – den 

Entwurf der Politik der Raumentwicklung zur Beteiligung und 

damit zur Stellungnahme zu. 

3) Das Ministerium für Regionalentwicklung führt gleichzeitig 

eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch.

4) Der Entwurf der Politik der Raumentwicklung wird unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Behörden- und Öffent-

lichkeitsbeteiligung überarbeitet und der Regierung der 

Tschechischen Republik zur Beschlussfassung vorgelegt.

5) Nach Erlass durch die Regierung der Tschechischen Republik 

ist die Politik der Raumentwicklung rechtsverbindlich.

Raumplanungsunterlagen

Das Ministerium für Regionalentwicklung erarbeitet die Raumpla-

nungsunterlagen (Raumanalytische Unterlagen, Raumstudien), die 

für die Aufstellung der Politik der Raumentwicklung notwendig sind. 

b) Das Ministerium für Verteidigung

�� erlässt für die Gebiete der Truppenübungsplätze den Flä-

chennutzungsplan und den Bebauungsplan mit überörtlicher 

Bedeutung, 

�� erörtert für militärisch genutzte Flächen die raumanalyti-

schen Unterlagen und Raumstudien, 

�� beantragt die Eingabe von Daten in das Raumordnungskatas-

ter. 

Die Verwaltung des Truppenübungsplatzes

�� stellt für die Gebiete der Truppenübungsplätze den Flächen-

nutzungsplan, den Bebaungsplan mit überörtlicher Bedeu-

tung und die Raumstudie auf, 

�� erstellt für die Gebiete der Truppenübungsplätze die raum-

analytischen Unterlagen, 

�� stellt die Raumplanungsinformationen zur Verfügung, 

�� bereitet den Antrag auf Eingabe von Daten in das Raumord-

nungskataster vor.
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3.2.2 Bezirksebene
ORGANISATORISCHE STRUKTUR

Bezirksämter:

�� sind die übergeordnete Raumordnungsbehörde 

(= höhere Raumordnungsbehörde) für die Gemeinden,

�� erarbeiten die Grundsätze der Raumentwicklung und die 

Bebauungspläne für Flächen und Korridore mit überörtlicher 

Bedeutung, 

�� erarbeiten die Raumplanungsunterlagen, 

�� sind die zuständigen Behörden in bestimmten, gesetzlich 

festgelegten Fällen (Standortgenehmigungsverfahren; 

Verfahren nach Sonderrechtsvorschriften, in denen über 

Vorhaben mit Auswirkungen auf den Zuständigkeitsbereich 

von mehreren Gemeinden mit erweitertem Wirkungskreis 

entschieden wird; Standortgenehmigungsverfahren, die eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern), 

�� geben die Daten in das Raumordnungskataster für ihren Zu-

ständigkeitsbereich ein,

�� üben weitere Tätigkeiten nach dem Baugesetz aus.

INSTRUMENTE 

Grundsätze der Raumentwicklung 

Die Grundsätze der Raumentwicklung sind ein obligatorisches Do-

kument der Raumplanung für das gesamte Gebiet eines Bezirkes. 

Sie beinhalten das Entwicklungskonzept mit den grundlegenden 

Anforderungen für eine zweckmäßige und wirtschaftliche Ord-

nung des Bezirksgebietes (§ 36 Baugesetz). Der Plan besteht aus 

einem Text- und einem Kartenteil und ist alle zwei Jahre fortzu-

schreiben. Die Grundsätze der Raumentwicklung sind sowohl für 

die Aufstellung und den Erlass der Flächennutzungs- und Bebau-

ungspläne als auch für Standortentscheidungen (§ 76 Baugesetz) 

verbindlich. Die Grundsätze werden durch das Bezirksamt aufge-

stellt und durch den Bezirkstag beschlossen.

Verfahrensschritt Vorgang Verantwortlicher Hauptinhalte

Aufgabenstellung Erarbeitung Bezirksamt Definition der Aufgabenstellung,  

d.h. der Hauptziele und der Erfordernisse für ihre Umsetzung

Beratung Bezirksamt Beratung der Aufgabenstellung mit den betroffenen Behörden, 

Nachbarbezirken und dem Ministerium für Regionalentwicklung

Bestätigung Bezirkstag Bestätigung der Aufgabenstellung (Beschluss des Bezirkstages)

Entwurf Erarbeitung Auftragnehmer enthält das Entwicklungskonzept für das Gebiet des Bezirks,  

das die grundlegenden Anforderungen für eine zweckmäßige und 

wirtschaftliche Ordnung des Bezirksgebietes darstellt 

Beratung Bezirksamt gemeinsame Beratung des Planentwurfes mit den betroffenen Behörden

Beratung des Planentwurfes mit den Behörden der Nachbarstaaten

auf Antrag (obligatorisch) Stellungnahme des Ministeriums für 

Regionalentwicklung 

öffentliche Anhörung

Überarbeitung Auftragnehmer Überarbeitung des Planentwurfes unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen und der Anhörung

Erlass Bezirkstag Beschluss der Grundsätze durch den Bezirkstag

Wirksamkeit Bezirksamt öffentliche Auslage und Bekanntmachung der Grundsätze der 

Raumentwicklung, der Plan ist ab dem 15. Tag der Bekanntmachung 

rechtskräftig

Abbildung 9: Verfahrensablauf der Erstellung der Grundsätze der Raumentwicklung
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Raumanalytische Unterlagen des Bezirks

Die Raumanalytischen Unterlagen (obligatorisches Dokument) er-

mitteln und bewerten den Zustand und die Entwicklung eines Ge-

bietes (§ 26 Baugesetz). Sie dienen insbesondere zur Ermittlung 

von bestehenden Problemen, die in den Raumplanungsdokumen-

tationen geklärt werden sollen, sind Grundlage für die Erarbeitung 

der Aufgabenstellung für die Pläne durch die Planungsträger und 

sind für die Auftragnehmer auch Basis für die Erarbeitung der 

Raumplanungsdokumente.

Die Bezirksverwaltung stellt die Raumanalytischen Unterlagen 

für das gesamte Gebiet des Bezirkes auf. Diese werden durch den 

Bezirkstag bestätigt.

Die Erarbeitung der Unterlagen umfasst zwei grundlegende 

Schritte: die Erstellung von Unterlagen als Basis für die Analyse 

der nachhaltigen Raumentwicklung und die Erarbeitung der Ana-

lyse selbst. 

1) Die Erstellung von Unterlagen erfolgt zu nachfolgenden 

 Inhalten: 

�� Stand und Entwicklung des Raumes

�� Potentiale des Gebietes, Darstellung in einer Karte 

�� Restriktionen / Nutzungsbeschränkungen, 

 Darstellung in einer Karte

�� Vorhaben zur Durchführung von Veränderungen im Raum, 

 Darstellung in einer Karte.

 

2)  Erarbeitung einer Analyse der nachhaltigen Entwicklung 

 des Raumes mit folgendem Inhalt: 

a) Feststellung und Bewertung der nachhaltigen 

 Raumentwicklung

�� SWOT-Analysen der gegebenen Themen

�� Bewertung der Ausgewogenheit der Bedingungen im Raum 

 für die nachhaltige Raumentwicklung

b) Ermittlung der zu lösenden Probleme in der Raumplanungs-

dokumentation und Darstellung in einer Karte mit folgendem 

Inhalt: 

�� Mängel

�� Konflikte der Vorhaben hinsichtlich bestehender Restriktio-

nen / Nutzungsbeschränkungen, Konflikte zwischen verschie-

denen Vorhaben, Gefährdung des Gebietes. 

Das endgültige Dokument wird durch den Bezirkstag bestätigt.
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Bebauungspläne

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung der 

im Geltungsbereich des Planes liegenden Flurstücke festgelegt. 

Die Festlegungen erfolgen sowohl textlich als auch kartogra-

phisch. Der Bebauungsplan ist detaillierter als der Flächennut-

zungsplan (§ 61 Baugesetz). 

Der Bebauungsplan regelt die Bebauung in seinem Geltungsbe-

reich verbindlich und ersetzt die Standortentscheidung. Der Be-

bauungsplan auf überörtlicher Ebene wird durch das Bezirksamt 

aufgestellt und durch den Bezirkstag bestätigt. Der durch den 

Bezirk erstellte Bebauungsplan (Bebauungsplan auf überörtlicher 

Ebene) ist zudem für die Flächennutzungspläne und Bebauungs-

pläne der Gemeinden verbindlich. 

Bebauungspläne werden hinsichtlich der Art und Weise ihrer Be-

auftragung (Bebauungsplan auf Anregung bzw. auf Antrag) un-

terschieden: 

A Bebauungsplan auf Anregung 

1 Die Anregung wird beim Bezirk / bei der Gemeinde durch den 

Antragsteller eingereicht. 

2 Aufgrund dieser eingereichten Anregung entscheidet der Be-

zirkstag / Gemeindetag über die Aufstellung des Bebauungs-

plans und übergibt dem Planungsträger einen Entwurf der 

Aufgabenstellung.   

3 Der Planungsträger führt eine öffentliche Anhörung des Ent-

wurfs der Aufgabenstellung durch und sendet diese den be-

troffenen Behörden zur Stellungnahme zu.

4 Aufgrund der eingegangenen Hinweise, Anregungen und Be-

denken überarbeitet der Planungsträger den Entwurf der Auf-

gabenstellung. 

5 Der Entwurf der Aufgabenstellung wird durch den Bezirks-

tag / Gemeindetag bestätigt. 

6 Aufgrund des bestätigten Entwurfes der Aufgabenstellung er-

folgt durch den Planungsträger die Aufstellung des Entwurfes 

des Bebauungsplans

7 Der Planungsträger berät den Entwurf des Bebauungsplans 

mit den betroffenen Behörden, Gemeinden.  

B Bebauungsplan auf Antrag

1 Der Antragsteller reicht den Antrag zusammen mit dem Ent-

wurf des Bebauungsplans beim Planungsträger ein. 

2 Der Planungsträger prüft die Vollständigkeit des Antrags 

und den Inhalt des Bebauungsplanes. Die Erarbeitung eines 

Bebauungsplanes auf Antrag ist nur dann zulässig, wenn die 

Erarbeitung des Planes bereits in den Grundsätzen der Raum-

entwicklung oder im Flächennutzungsplan festgelegt worden 

und damit die Aufgabenstellung des Bebauungsplans bereits 

Bestandteil dieser Pläne ist.

Weiteres Vorgehen bei A) und B)

1 Der Planungsträger führt eine öffentliche Anhörung durch. 

2 Der Planungsträger wertet die Ergebnisse der Anhörung aus 

und überarbeitet ggfs. den Entwurf des Bebauungsplans ent-

sprechend der eingegangenen Hinweise, Anregungen und Be-

denken (oder übergibt diese dem Antragsteller zur Überarbei-

tung des Planentwurfes).

3 Der Planungsträger legt den Entwurf des Bebauungsplans dem 

Bezirkstag / Gemeindetag  zum Erlass vor. 

 Nach Erlass durch den Bezirkstag / Gemeindetag und nach Ab-

lauf der gesetzlichen Frist wird der Bebauungsplan rechtsver-

bindlich.
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Raumstudie

Eine Raumstudie ist eine optional zu erarbeitende Raumplanungs-

unterlage. In ihr werden Möglichkeiten und Bedingungen für die 

Veränderungen im Raum untersucht und beurteilt (§ 30 Bauge-

setz). In einer Raumstudie werden unter Berücksichtigung des 

Schutzes und der Entwicklung der Potenziale des Untersuchungs-

gebietes die Möglichkeiten der Veränderungen des Gebietes ge-

prüft. Raumstudien werden mit nachfolgendem Verfahrensablauf 

erstellt:

1) Der Planungsträger erarbeitet die Aufgabenstellung der  

Raumstudie. 

2) Der Auftragnehmer erarbeitet die Raumstudie.

Der Planungsträger beurteilt die Nutzbarkeit der Raumstudie und 

bestätigt die Möglichkeit ihrer weiteren Verwendung im Rahmen 

der raumplanerischen Tätigkeit.

3.2.3 Gemeindeebene
ORGANISATORISCHE STRUKTUR

Der Rat der Gemeinden für nachhaltige Raumentwicklung 

�� berät über die raumanalytischen Unterlagen für den Zuständigkeitsbereich des Gemeindeamtes 

der Gemeinde mit erweitertem Wirkungskreis, beurteilt die Auswirkungen der Flächennutzungs-

pläne auf die nachhaltige Entwicklung des Gebietes und gibt in den entsprechenden Verwal-

tungsverfahren seine Stellungnahme dazu ab.

Die Verwaltung einer Gemeinde mit erweitertem Wirkungskreis 

(„Raumplanungsämter“)

�� erstellt den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für das Gebiet der Gemeinde, 

�� erstellt die raumanalytischen Unterlagen für das Gebiet der Gemeinde, 

�� erstellt auf Antrag einer Gemeinde ihres Zuständigkeitsbereiches den Flächennutzungsplan, den 

Bebauungsplan und die Raumstudie für diese Gemeinde, 

�� veranlasst die Abgrenzung des bebauten Gebietes auf Antrag einer Gemeinde ihres Verwaltungs-

bereiches,

�� ist betroffene Behörde in dem Standortgenehmigungsverfahren hinsichtlich der Geltendmachung 

der Belange der Raumplanung, wenn sie keine Standortentscheidung erlässt 

�� ist zuständige Behörde in Verfahren nach rechtlicher Sondervorschrift, in denen über Verände-

rungen in dem Raum entschieden wird,

�� beantragt die Eingabe von Daten in das Raumordnungskataster,

�� übt weitere Tätigkeiten nach dem Baugesetz aus. 

Die Gemeinde, die hinsichtlich des Personals die Qualifikations-

anforderungen für die Ausübung der Raumplanungstätigkeit erfüllt 

(„Qualifiziertes Gemeindeamt“)

�� erstellt den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan für das Gemeindegebiet, 

�� veranlasst die Abgrenzung des bebauten Gebietes der Gemeinde,

�� beantragt die Eingabe von Daten in das Raumordnungskataster,

�� übt weitere Tätigkeiten nach dem Baugesetz aus, 

�� kann Raumstudien erstellen lassen und

�� kann auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages diese Aufgaben auch für eine an-

dere Gemeinde im gleichen Zuständigkeitsbereich einer Gemeinde mit erweitertem Wirkungskreis 

aus
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Gemeinden, die die Qualifikationsanfordungen für die Ausübung 

der Raumplanungstätigkeit nicht erfüllen, können diese Tätigkeit 

auf der Grundlage eines Vertrages mit einer juristischen oder na-

türlichen, zur Ausübung der Raumplanungstätigkeit berechtigten 

Person, ausüben („bestellter Planer“).

Gemeinde

Die Gemeinde finanziert die Erarbeitung (und Aufstellung) der 

Raumplanungsdokumente sowie der für sie erstellten Raumpla-

nungsunterlagen. Im Rahmen ihrer Selbstverwaltungskompetenz 

(kommunale Planungshoheit) fasst die Gemeinde Beschlüsse (zum 

Beispiel über die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes / Be-

bauungsplanes), bestätigt die einzelnen Verfahrensschritte (Auf-

gabenstellung, Konzept, Entwurf) bei der Aufstellung und be-

schließt den Flächennutzungsplan / Bebauungsplan.

INSTRUMENTE

Raumanalytische Unterlagen der Gemeinde

Die Raumanalytischen Unterlagen der Gemeinde werden durch die 

Verwaltung der Gemeinde mit erweitertem Wirkungsreis für den 

gesamten Zuständigkeitsbereich erarbeitet. Das Aufstellungsver-

fahren der Raumanalytischen Unterlagen der Gemeinden ist ana-

log demjenigen der Bezirke. Das endgültige Dokument wird im Rat 

der Gemeinden für nachhaltige Raumentwicklung beschlossen. 

Raumstudie der Gemeinde

Eine Raumstudie wird durch die Verwaltung der Gemeinde mit 

erweitertem Wirkungskreis oder die Gemeinde, die die Qualifizie-

rungsanforderungen für die Ausübung der raumplanerischen Tä-

tigkeit erfüllt, erstellt und bestätigt. Das Aufstellungsverfahren 

ist zu dem für die Bezirksebene dargestellten Verfahren analog 

(siehe Kap. 3.2.2 Bezirksebene). 

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan ist ein grundlegendes Dokument, das 

die Grundkonzeption der Entwicklung der Gemeinde bestimmt 

(§ 43 Baugesetz). Der Plan besteht aus einem Text- und einem 

Kartenteil und wird alle vier Jahre fortgeschrieben. Der Flächen-

nutzungsplan ist verbindlich für den Bebauungsplan und für die 

Standortgenehmigungsverfahren, insbesondere für die Standort-

entscheidung. Der Plan wird durch die Verwaltung der Gemeinde 

mit erweitertem Wirkungskreis oder durch die Gemeinde, die die 

Qualifizierungsanforderungen für die Ausübung der raumplaneri-

schen Tätigkeiten erfüllt, erstellt. Der Flächennutzungsplan wird 

durch den Gemeindetag beschlossen.
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Verfahrensschritt Teilabschnitt Verantwortlicher Hauptinhalte

Antragstellung Antrag Antragsteller Antrag auf Erarbeitung des Flächennutzungsplanes

Beurteilung Planungsträger Prüfung des Antrages

Entscheidung Gemeindetag Aufstellungsbeschluss

Aufgabenstellung Erarbeitung Planungsträger oder 

beauftragter Vertreter

Erarbeitung des Entwurfes der Aufgabenstellung

Beratung Planungsträger Beratung der Aufgabenstellung mit den betroffenen Behörden, 

mit den benachbarten Gemeinden und mit dem Bezirksamt

Bestätigung Gemeindetag Bestätigung der Aufgabenstellung durch Beschluss

(Konzept) Erarbeitung Auftragnehmer Erarbeitung des Konzeptes des Flächennutzungsplanes 

Beratung Planungsträger öffentliche Anhörung

Bestätigung Gemeindetag bestätigt die Hinweise für die Bearbeitung des Entwurfs

Entwurf Erarbeitung Auftragnehmer Erarbeitung der städtebaulichen Grundkonzeption der  

Gemeindeentwicklung

Beratung Planungsträger Anhörung einschließlich der Öffentlichkeitsbeteiligung 

und öffentliche Verhandlung

Überarbeitung Auftragnehmer Überarbeitung des Planentwurfes unter Berücksichtigung der Anfertigung 

der Reinschrift des Entwurfes des Flächennutzungsplanes auf der Grund-

lage der Beratungsergebnisse

Erlass Gemeindetag Erlass des Flächennutzungsplanes (Beschluss des Gemeindetages)

Wirksamkeit Planungsträger öffentlicher Aushang des erlassenen Entwurfes des Flächennutzungs-

planes, wirksam ab dem 15. Tag der Veröffentlichung

Abbildung 10: Verfahren zur Erstellung des Flächennutzungsplanes
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Bebauungspläne

Der Bebauungsplan wird durch die Verwaltung der Gemeinden mit erweitertem Wirkungskreis bzw. 

den Verwaltungen der Gemeinden, die die Qualifikationsanforderungen für die Ausübung der Raum-

planungstätigkeit erfüllen, aufgestellt und vom Gemeindetag erlassen. 

Das Aufstellungsverfahren ist analog zu dem im Kapitel 3.2.2 beschriebenen Verfahren zur Erstellung 

der Grundsätze der Raumwicklung der Bezirke. Lediglich die Benennung („Bezirk“ – „Gemeinde“) än-

dert sich entsprechend. Darüber hinaus können Bebauungspläne auch auf Antrag aufgestellt werden. 

Für die in der Abbildung 11 dargestellten Instrumente der räumlichen Planung (die Standortentschei-

dung, die Veränderungssperre, die Sanierungsgebiete und die Zugriffsrechte der räumlichen Planung) 

sind die Bezirks- und Gemeindeverwaltungen sachlich und örtlich zuständige Behörde entsprechend 

der gesetzlichen Regelungen des Baugesetzes.

Abbildung 11: Instrumente der Raum- und Bauleitplanung, Veränderung im Raum

Instrumente der 

Raum- und Bauleitplanung

Raumanalytische Unterlagen

Grundsätze der Raumentwicklung

Flächennutzungsplan

Bebauungsgsplan

Vorkaufsrecht

Entschädigung für Veränderungen in dem Raum

Standortentscheidung,

Zustimmung zur Standortbestimmung

Raumplanerische Information

öffentlich-rechtlicher Vertrag

Raumstudie

Raumplanungsunterlagen

Politik der Raumentwicklung

Raumplanerische Dokumentation

Standortgenehmigungsverfahren

Veränderungssperre und Sanierungsgebiete

Regelung der Veränderungen in dem Raum
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3.3 System und Organisation 

der Strategischen Planung

3.3.1 Staatliche Ebene
STRATEGIE DER REGIONALENTWICKLUNG DER TSCHECHI-

SCHEN REPUBLIK 

Die Strategie der Regionalentwicklung ist ein mittelfristiges Do-

kument für einen Zeitraum von 3 – 7 Jahren. Es beinhaltet die 

staatliche Konzeption zur Unterstützung der Regionalentwick-

lung, zeigt die Ausgangsbedingungen und Schwerpunkte auf und 

legt die Entwicklungsziele und Grundsätze für die Erarbeitung der 

Regionalentwicklungsprogramme fest.

Die Strategie der Regionalentwicklung beinhaltet insbesondere 

eine Analyse des Entwicklungsstandes der Regionalentwicklung, 

eine Charakteristik der Stärken und Schwächen in der Entwicklung 

der einzelnen Bezirke und Kreise, die strategischen Ziele der Re-

gionalentwicklung in der Tschechischen Republik, die Ausweisung 

der vom Staat geförderten Regionen sowie die Empfehlungen an 

die zentralen Verwaltungsbehörden und Bezirke für die Entwick-

lung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Gebiete.

3.3.2 Bezirksebene
Das Bezirksentwicklungsprogramm besteht insbesondere aus: 

a) einer Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 

des Bezirkes, seiner Stärken und Schwächen und den Haupt-

entwicklungsrichtungen des Bezirkes,

b) der Ausweisung der Regionen, die im Hinblick auf eine aus-

gewogene Entwicklung des Bezirks zu fördern sind. Dabei 

werden sowohl Förderziele als auch konkrete Maßnahmenvor-

schläge benannt,

c) Aufgaben und Prioritäten für die Standortlokalisation und 

Entwicklung von Versorgungseinrichtungen, Infrastruktur, 

Umweltschutz, sozialen Belangen, Bildung sowie weiteren 

Bereichen im Rahmen der Selbstverwaltungskompetenz des 

Bezirkes.

Detailliertere Definitionen sind ebenso wenig festgelegt wie die 

zeitliche Gültigkeit des Programms und seine Fortschreibung. Es 

ist aber ein ungeschriebenes Gesetz, dass das Bezirksentwick-

lungsprogramm zeitlich in Übereinstimmung mit der Strategie der 

Regionalentwicklung, also über eine Zeitdauer von drei bis sieben 

Jahren, gültig sein sollte. Im Bezirk Karlsbad (Karlovarský kraj) 

wird das Bezirksentwicklungsprogramm jeweils in Übereinstim-

mung mit dem Programmzeitraum der Europäischen Union erar-

beitet.

Des weiteren können, in der Regel im Einklang mit dem Bezirks-

entwicklungsprogramm, bei Erfordernis weitere strategische Plä-

ne für spezifische Themen, wie zum Beispiel Humanressourcen, 

Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt, Tourismus u. ä. erarbeitet werden. 

Die Auswahl der Themen und der Inhalt der Pläne unterstehen je-

doch voll der Selbstverwaltungskompetenz der einzelnen Bezirke.

Die Erarbeitung der strategischen Pläne fällt (im Unterschied zur 

Erarbeitung der Raumplanungsdokumente) jedoch in die Selbst-

verwaltungskompetenz der Bezirke. Der Bezirk ist zur Erstellung 

der strategischen Pläne nicht verpflichtet, muss diese aber, wenn 

er sie aufstellt, gemäß § 35 des Gesetzes 129/2000 durch den Be-

zirkstag bestätigen lassen. Das Gesetz 248/2000 über die Förde-

rung der Regionalentwicklung legt zumindest fest, dass der Bezirk 

im Rahmen seiner eigenständigen Kompetenz (Selbstverwaltung) 

die Entwicklung der Teilregionen fördert, für die im Bezirksent-

wicklungsprogramm das Erfordernis der Notwendigkeit einer aus-

gewogenen Entwicklung bestimmt worden sind.

Zur finanziellen Unterstützung kann der Bezirk in seinem Haushalt 

Finanzmittel zur Umsetzung des Bezirksentwicklungsprogrammes 

in dem Umfang bereitstellen, wie der Bezirkstag den Haushalt be-

stätigt hat. Eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. 
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Die Aufstellung des Entwicklungsprogrammes verläuft in jedem 

Bezirk individuell, sowohl bezüglich des Verfahrens als auch hin-

sichtlich der Inhalte. Ein Beispiel ist die Aufstellung des komple-

xen Bezirksentwicklungsprogramms für den Bezirk Karlsbad. Zeit-

lich orientiert es sich an dem gegenwärtigen Programmzeitraum 

der Europäischen Union, ist also aktuell für die Jahre 2007–2013 

ausgelegt.

Das Bezirksentwicklungsprogramm des Bezirkes Karlsbad besteht 

aus folgenden Teilen: 

a) Analyse

 Beschreibung des Ist-Zustandes aller Wirtschaftsbereiche in 

einem bestimmten Zeitraum.

b) Strategischer Teil

 Auf der Grundlage der Analyse werden die Entwicklungstrends 

aufgezeigt sowie die Hauptentwicklungsbereiche und somit 

die Prioritäten und Entwicklungsmaßnahmen definiert.

c) Umsetzungshandbuch

 Das Handbuch beschreibt die Umsetzung des Bezirksentwick-

lungsprogrammes und das Prozedere seiner Evaluierung. 

d) Aktionsplan

 Der Aktionsplan fasst die vom Bezirk Karlsbad (als Instituti-

on) oder die von seinen Organisationen realisierten Projekte 

zusammen, die aus Mitteln der EU oder anderen Finanzmitteln 

(zum Beispiel EWR Norwegen, Schweiz u. ä.) kofinanziert wer-

den.

 Der Aktionsplan ist ein wichtiger Teil des Bezirksentwick-

lungsprogrammes. Er hat direkten Einfluss auf die zukünf-

tige Haushaltssituation des Bezirkes Karlsbad und die Wirt-

schaftstätigkeit des Bezirkes (zum Beispiel hinsichtlich der 

Notwendigkeit einer Vorfinanzierung von Projekten, eines 

Eigenanteils u. ä.). 

Der Prozess der Aufstellung des Bezirksentwicklungsprogrammes 

erfolgt stets zeitlich vor dem Beginn des Programmzeitraumes der 

EU und ist durch die Zusammenarbeit von und die Verhandlungen 

mit den relevanten Akteuren gekennzeichnet. Dazu zählen die 

Städte, Gemeinden, gemeinnützigen Einrichtungen, Unternehmen 

und Bildungseinrichtungen. Der Prozess erfolgt auch themenbe-

zogen. 

Das Bezirksentwicklungsprogramm des Bezirkes Karlsbad wird bei 

der Erstellung als auch bei der jährlichen Fortschreibung sowohl 

durch den Rat als auch anschließend durch den Bezirkstag des Be-

zirkes Karlsbad bestätigt. Die Aufstellungsverfahren in den ande-

ren Bezirken der Tschechischen Republik verlaufen ähnlich.

3.3.3 Gemeindeebene
Die Gemeinden sind zur Erarbeitung eines kommunalen Strategi-

schen Entwicklungsplanes gesetzlich nicht verpflichtet. Gesetz-

lich festgelegt ist nur, dass die Gemeinde entsprechend ihrer Zu-

ständigkeit (Selbstverwaltungskompetenz):

a) die für die Entwicklung der Region erforderlichen wirtschaft-

lichen Aktivitäten unterstützt, zum Beispiel in Form einer 

infrastrukturellen und investitionsseitigen Vorbereitung für 

Investoren bzw. Unternehmer,  

b) bei der Umsetzung gemeinsamer Entwicklungsprogramme ihre 

Mittel mit den beteiligten Nachbargemeinden und weiteren 

juristischen Personen zusammenlegen kann.

Aufgrund der fakultativen Erarbeitung der kommunalen Strate-

gischen Entwicklungspläne sind für diese auch Form und Inhalt 

nicht geregelt. Ungeschriebenes Gesetz ist jedoch, dass die kom-

munalen strategischen Entwicklungspläne stets im Einklang mit 

dem Entwicklungsprogramm des Bezirkes stehen. Darüber hinaus 

sind die kommunalen strategischen Entwicklungspläne erfah-

rungsgemäß wesentlich konkreter und praxisnäher als die Bezirks-

entwicklungsprogramme, da sie in der Regel nicht nur Entwick-

lungsprioritäten und Maßnahmen, sondern auch konkrete Projekte 

und Aktivitäten enthalten. Die Realisierung der Pläne erfolgt in 

Abstimmung mit den im Haushalt der Gemeinde zur Verfügung ste-

henden Finanzmitteln.
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4. 
Vergleichende Betrachtung der beiden  
Planungssysteme in Sachsen und Tschechien 
Zusammenfassend sollen in diesem Kapitel die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

der Planungssysteme in beiden Ländern herausgearbeitet werden.

ÜBEREINSTIMMUNGEN

Die räumliche Gesamtplanung beider Länder fühlt sich einer nachhaltigen Raumentwicklung ver-

pflichtet. 

Sie findet auf verschiedenen Ebenen statt, wobei sowohl auf der Landesebene, der regionalen Ebene 

als auch auf der Ebene der Gemeinden entsprechende Dokumente bzw. Pläne erstellt werden, von 

denen rechtsverbindliche Vorgaben für die räumliche Ordnung und Entwicklung der jeweils nachge-

ordneten Ebene(n) ausgehen. Die Erstellung dieser rechtsverbindlichen Planungsdokumente für Land 

und Regionen ist eine Pflichtaufgabe der damit betrauten Stellen. Eine Verpflichtung der Kommunen 

zur Erstellung eines Flächennutzungsplanes bzw. von Bebauungsplänen gibt es hingegen auf beiden 

Seiten nicht.

Aufgrund der Einbindung von Sachsen und Tschechien in das europäische Rechtssystem sind dabei 

die entsprechenden europarechtlichen Vorgaben zu beachten, so dass hinsichtlich der Anforderun-

gen an die mit der Erstellung der Plandokumente verbundenen Verfahren eine Reihe von Gemein-

samkeiten bestehen. So ist in beiden Ländern eine Öffentlichkeitsbeteiligung obligatorisch, auch 

wenn dies in unterschiedlicher Art und Weise erfolgt und es gibt auf den Ebenen von Land und Region 

eine generelle Pflicht zur Umweltprüfung der formellen Planungsdokumente inclusive der Natura 

2000-Prüfung. 

BEDEUTENDE UNTERSCHIEDE 

Rein formal unterscheiden sich beide Planungssysteme schon dadurch, dass im Zusammenhang mit 

dem föderalen System in Deutschland in Sachsen ein vierstufiges (Bund, Länder, Region, Gemeinde), 

während in der Tschechischen Republik ein dreistufiges (Staat, Bezirk, Gemeinde) Ebenensystem 

existiert. Allerdings haben in Deutschland die raumordnerischen Dokumente auf der Ebene des Bun-

des, mit Ausnahme von Raumordnungsplänen für die ausschließliche Wirtschaftszone oder länder-

übergreifend bedeutende Verkerhrsinfrastrukturprojekte, keine Rechtsverbindlichkeit, sondern nur 

informellen Charakter und dienen als eine Art Leitbilder und Rahmenvorgaben v. a. der Orientierung 

der Bundesländer bei der Raumplanung und Raumentwicklung. Um Planungsverfahren zu vereinfa-

chen, besteht die gesetzlich geregelte Möglichkeit, die Ebene des Regionalplanes und des Flächen-

nutzungsplanes in einer Planungsebene – dem sogenannten „Regionalen Flächennutzungsplan“ – 

zusammenzufassen. Allerdings gibt es dafür in Sachsen noch kein praktisches Beispiel. 

Um sicher zu stellen, dass die formellen Planungsdokumente auf einer soliden Grundlage basieren, 

besteht in der Tschechischen Republik auf der Ebene des Bezirkes und auf der Ebene der Gemeinde 

mit erweitertem Wirkungskreis die Pflicht zur Erstellung von raumanalytischen Unterlagen, in denen 

Ergebnisse der Raumbeobachtung für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich systematisch aufzube-

reiten sind und unter Nachhaltigkeitsaspekten bewertet werden.

In Sachsen gilt diese Vorlagepflicht nur für die Ebene des Landes, indem einmal in jeder Legisla-

turperiode dem Landtag ein Bericht zum Stand der Landesentwicklung, über die Verwirklichung der 

Raumordnungspläne und über die Entwicklungstendenzen vorzulegen ist. Ungeachtet dessen führen 

natürlich auch die Regionalen Planungsverbände eine kontinuierliche Raumbeobachtung durch, um 

die ihnen übertragenen Planungsaufgaben erfüllen zu können. 
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In der Tschechischen Republik wird neben der formellen Raumord-

nungsplanung über alle genannten Ebenen hinweg der Regional-

entwicklung mit der sogenannten „Strategischen Planung“ ein 

hoher Stellenwert eingeräumt, indem es mit dem „Gesetz zur För-

derung der Regionalentwicklung“ dafür eine eigene Rechtsgrund-

lage gibt. Die strategischen Planungsdokumente werden in den 

Räumen der definierten Verwaltungsgrenzen erstellt und werden 

auf der Ebene der Bezirke (Bezirksentwicklungsprogramm) auch 

oftmals durch spezielle sektorale Entwicklungskonzeptionen er-

gänzt und mit den zur Umsetzung erforderlichen Finanzmitteln im 

Bezirkshaushalt untersetzt. 

Regionale Entwicklungskonzepte in Sachsen hingegen entste-

hen in der Regel auf der Grundlage von Vereinbarungen mehre-

rer Kommunen oder auch Landkreise zur Zusammenarbeit für sehr 

unterschiedliche Räume und sind nicht an die Grenzen der Pla-

nungsregionen (als Zuständigkeitsgebiete der vier Regionalen 

Planungsverbände) gebunden. Sie haben v. a. das Ziel, die inter-

kommunale Zusammenarbeit und die Abstimmung der Kommunen 

oder auch Kreise untereinander zu Aufgaben und Themen, die auf 

der lokalen Ebene nur schwer oder nicht lösbar sind, zu forcieren; 

eine finanzielle Absicherung der darin definierten Maßnahmen ist 

in der Regel nicht gegeben. 

Sämtliche Instrumente der Raumplanung auf der Ebene des Staa-

tes, des Bezirkes sowie der Gemeinde unterliegen in Tschechien 

sowohl inhaltlich als auch verfahrensmäßig einem einzigen Ge-

setz – dem Baugesetz (einschließlich der damit im Zusammen-

hang stehenden Verordnungen). In Sachsen hingegen wird die 

Raumordnungsplanung gesetzlich durch ein spezielles Bundes- 

(Raumordnungsgesetz – ROG) und Landesgesetz (Sächsisches 

Landesplanungsgesetz – SächsLPlG) geregelt. Die Bauleitplanung 

der Gemeinden hingegen unterliegt dem Baugesetzbuch als einem 

über alle Bundesländer hinweg einheitlichen Bundesgesetz.

Im Freistaat Sachsen werden sowohl der Landesentwicklungsplan 

als auch die Regionalpläne für einen Gültigkeitszeitraum von 

etwa 10 Jahren erstellt. Eine konkrete Frist ist gesetzlich nicht 

geregelt. Im Bedarfsfalle werden die Pläne jedoch entweder in 

einzelnen Teilen oder aber auch in ihrer Gesamtheit in kürzeren 

Abständen fortgeschrieben. In der Tschechischen Republik ist 

hingegen für die Landesebene (Politik der Raumentwicklung) 

vorgeschrieben, dass nach bereits vier Jahren das zuständige Mi-

nisterium (Ministerium für Regionalentwicklung) der Regierung 

einen „Bericht über den Vollzug der Politik der Raumentwicklung“ 

vorlegen muss, auf dessen Grundlage über die Fortschreibung oder 

Aufstellung eines neuen Dokumentes entschieden wird. Für die 

regionale Ebene (Bezirke) ist diese Frist auf 2 Jahre, für die Ge-

meindeeben auf 4 Jahre, festgelegt. 

Während die raumplanerische Dokumentation sowie die raum-

planerischen Unterlagen in der Tschechischen Republik immer 

von einem sogenannten Projektanten, der durch die Tschechische 

Kammer der Architekten (Česká komora architektů) für diese Tä-

tigkeiten autorisiert werden muss, erstellt werden, erarbeiten in 

Sachsen v. a. die Geschäftsstellen der Regionalen Planungsver-

bände auch die Planinhalte selbst und sind somit nicht allein nur 

für die Führung des Verfahrens zuständig. 

Während in Sachsen zur Öffentlichkeitsbeteiligung nur vorge-

schrieben ist, dass der Planentwurf einen Monat öffentlich auszu-

legen und Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben 

ist, besteht in der Tschechischen Republik für die Verwaltung zu-

sätzlich die Pflicht, eine Vorstellung und Erörterung der Planin-

halte durchzuführen.

In der Tschechischen Republik sind die Grundsätze der Raument-

wicklung (mit den Regionalplänen in Sachsen vergleichbar) nicht 

nur einer strategische Umweltprüfung, sondern darüber hinaus 

gehend auch einer Nachhaltigkeitsprüfung, die neben ökologi-

schen auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte berücksich-

tigt, zu unterziehen. Die Umweltprüfung ist i. d. R. Bestandteil 

dieser Nachhaltigkeitsprüfung.

Sowohl die Regionalpläne als auch die Flächennutzungspläne und, 

wenn kein Flächennutzungsplan existiert auch die Bebauungsplä-

ne, bedürfen in Sachsen nach Beschlussfassung durch den zustän-

digen Planungsträger noch der anschließenden Genehmigung 

durch die jeweils zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Dies ist in 

der Tschechischen Republik nicht der Fall.

Speziell auf den Braunkohleabbau und die anschließende Sanie-

rung dieser großflächig devastierten Räume gerichtete spezielle 

teilregionale Raumordnungspläne (Braunkohlenpläne) wie in 

Sachsen kennt man in der Tschechischen Republik nicht. Alle da-

mit im Zusammenhang zu lösenden Probleme und Raumnutzungs-

konflikte müssen im Rahmen der Grundsätze der Raumentwick-

lung (regionaler Raumordnungsplan) für den jeweiligen Bezirk 

einer integrierten Lösung zugeführt werden. 

Eine schnelle Übersicht über alle definierten Planungsdoku-

mente und ihre wesentlichen Charakteristika gibt die ange-

fügte Tabelle (Abbildung 12), indem dort die jeweiligen Pla-

nungsebenen noch einmal vergleichend gegenüber gestellt 

sind.
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5. 
Glossar

1 Die Begriffe im Zusammenhang mit dem Landesentwicklungsplan 2003 werden im Rahmen der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes einer Evaluierung unterzogen. 

5.1 Deutsche Raumplanungsbegriffe1

ACHSEN

Instrumente der Raumordnung, die durch eine Bündelung von Ver-

kehrs- und Versorgungssträngen (Bandinfrastruktur) und durch 

eine unterschiedlich dichte Folge von Siedlungskonzentrationen 

gekennzeichnet sind. 

Je nach Aufgabe und Ausprägung werden Verbindungsachsen und 

Entwicklungsachsen unterschieden. 

Überregionale Verbindungsachsen sind gemäß LEP 2003 (Kapi-

tel 2.6 Raumplanung in den Gemeinden) landesweit bedeuten-

de Achsen, die die räumlichen Verflechtungen der sächsischen 

Verdichtungsräume und Oberzentren mit den Oberzentren und 

Verdichtungsräumen benachbarter Länder und Staaten sowie 

die Einbindung in europäische Netze wiedergeben. Das Netz der 

überregionalen Verbindungsachsen wird durch ein Netz regionaler 

Verbindungs- oder Entwicklungsachsen (Gliederung Grünzäsuren) 

ergänzt, die in den Verdichtungsräumen vorwiegend Ordnungs-

funktionen, im ländlichen Raum vorwiegend Entwicklungsfunkti-

onen erfüllen.

BAULEITPLANUNG 

Räumliche Gesamtplanung auf gemeindlicher Ebene. 

Es wird unterschieden zwischen vorbereitenden Bauleitplänen 

(Flächennutzungspläne) und verbindlichen Bauleitplänen (Be-

bauungspläne). 

Die Rechtsgrundlagen enthält das Baugesetzbuch (BauGB). 

BESONDERE GEMEINDEFUNKTIONEN 

Besondere Gemeindefunktion sind Funktionen, die den wirt-

schaftlichen und sozialen Charakter einer nicht zentralörtlichen 

Gemeinde dominieren und in ihrer raumstrukturellen Wirkung 

deutlich über die eigene Gemeinde hinaus gehen oder die in 

Grundzentren eine deutlich herausgehobene Funktion gegenüber 

den anderen Aufgaben eines Grundzentrums darstellen. Als be-

sondere Gemeindefunktionen kommen insbesondere die Funkti-

onen Bildung, Gewerbe, Tourismus, grenzübergreifende Koopera-

tion und Verkehr in Betracht. Die entsprechenden Festlegungen 

erfolgen in der Regel in den Regionalplänen, sofern ein überört-

liches Regelungserfordernis raumordnerisch begründet ist. Bei 

entsprechender räumlicher Ausstrahlung dieser Funktion kann je-

doch auch eine Ausweisung im Landesentwicklungsplan erfolgen. 

Die Funktionen werden Gemeinden zugewiesen. 

Bei einem besonderen landesentwicklungspolitischen Interesse 

erfolgt die Festlegung im Landesentwicklungsplan (z.B. Funktion 

als Standort für Aufgaben der Verteidigung). 

Mit der Sicherung oder der Entwicklung der Gemeindefunktion im 

Einklang stehende Maßnahmen sind in einem nichtzentralen Ort 

über den Rahmen der Eigenentwicklung der Gemeinde hinaus zu-

lässig (LEP 2003, Kap. 2.4). 

BRAUNKOHLENPLAN 

In den Regionen mit Braunkohlengebieten wird für jeden Tagebau 

ein Braunkohlenplan – für stillzulegende oder stillgelegte Tage-

baue als Sanierungsrahmenplan – aufgestellt. Die Braunkohlen-

pläne sollen insbesondere Angaben zu Grenzen des Abbaus und 

der Grundwasserbeeinflussung, Oberflächengestaltung, Wieder-

nutzbarmachung und Landschaftsentwicklung enthalten. Der 

Braunkohlenplan gilt als Teil-Regionalplan.

DIGITALES RAUMORDNUNGSKATASTER (DIGROK) 

Das Raumordnungskataster ist ein landesweit flächendeckend 

angelegtes Kartenwerk in digitaler Form, in das raumbedeutsame 

Planungen und Maßnahmen – soweit sie für die Raumordnung und 

Landesplanung von Bedeutung sind – mit ihrem aktuellen Stand 

eingetragen werden. Die notwendigen Inhalte sind durch eine An-

lage zum SächsLPlG bestimmt.

Das Raumordnungskataster wird von der Landesdirektion geführt. 

EIGENENTWICKLUNG 

Die für den Bauflächenbedarf zu Grunde zu legende Entwicklung 

einer Gemeinde, die sich aus der natürlichen Bevölkerungsent-

wicklung und aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an 

zeitgemäße Wohnverhältnisse, der ortsansässigen Gewerbebe-

triebe und der Dienstleistungseinrichtungen ergibt (LEP 2003, 

Kap. 2.4). 

EIGNUNGSGEBIETE 

Gebiete, in denen bestimmte raumbedeutsame Maßnahmen oder 

Nutzungen, die städtebaulich nach § 35 des BauGB zu beurteilen 

sind, andere raumbedeutsame Belange nicht entgegenstehen, wo-

bei diese Maßnahmen oder Nutzungen an anderer Stelle im Pla-

nungsraum ausgeschlossen sind (§ 8 Abs. 7 Nr. 3 ROG). 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 SächsLPlG darf die Ausweisung von Eig-

nungsgebieten im vorgenannten Sinne nur in Verbindung mit der 

Ausweisung von Vorranggebieten zu Gunsten der betreffenden 

Nutzung erfolgen. 

ERFORDERNISSE DER RAUMORDNUNG 

Im Sinne des ROG sind Erfordernisse der Raumordnung Ziele der 

Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und sonstige Erfor-

dernisse der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG). 

FACHPLANUNGEN, RAUMWIRKSAME 

Planungen nach Fachgesetzen auf den verschiedenen Planungs-

ebenen (Bund, Länder, Kommunen), durch die die Anspruchnahme 

von Raum oder die räumliche Entwicklung oder die Funktion eines 

Gebietes beeinflusst ist (z. B. Verkehr, technische Ver- und Entsor-

gung, Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, 

Agrar- und Umweltpolitik). 
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FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Vorbereitender Bauleitplan, der für das gesamte Gemeindegebiet 

die von der Gemeinde angestrebte städtebauliche Entwicklung 

und beabsichtigte Bodennutzung darstellt. 

FREIRAUM 

Raum außerhalb von Siedlungen. In ihm sind landschaftsbezoge-

ne Nutzungen oder ökologische Funktionen zu entwickeln. 

GRUNDSÄTZE DER RAUMORDNUNG 

Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als 

Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentschei-

dungen. Die Grundsätze der Raumordnung können durch Gesetz 

oder als Festlegungen in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 

2) aufgestellt werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). Die Grundsätze der 

Raumordnung sind von allen öffentlichen Planungsträgern bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sowie bei behörd-

lichen Entscheidungen in Zulassungsverfahren über Vorhaben 

Privater in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach 

Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen  

(§ 4 ROG). 

GRÜNZÄSUR 

Kleinräumiger Bereich des Freiraumes zum Schutz siedlungsnaher 

Erholungsfunktionen und zur Verhinderung des Zusammenwach-

sens dicht beieinander liegender Siedlungsgebiete, insbesondere 

im Zuge von Achsen. Grünzäsuren sind Ziele der Raumordnung, 

siehe auch Regionaler Grünzug (LEP 2003, Kap. 5.1). 

LANDESENTWICKLUNGSBERICHT (LEB) 

In jeder Legislaturperiode dem Sächsischen Landtag von der 

Staatsregierung vorzulegender Bericht über den Stand der Lan-

desentwicklung, über die Verwirklichung der Raumordnungspläne 

und über die Entwicklungstendenzen (§ 17 SächsLPlG). 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN (LEP) 

Zusammenfassender und übergeordneter Raumordnungsplan für 

das gesamte Landesgebiet. Er enthält Grundsätze und Ziele der 

Raumordnung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung und stellt 

unter Einbeziehung der raumbedeutsamen Fachplanungen eine 

raumordnerische Gesamtkonzeption für das Land mit Vorgaben für 

die Regionalplanung (Regionalplan) dar. Federführendes Ressort 

dafür ist das Sächsische Staatsministerium des Innern.

LANDESPLANUNG 

Teil der öffentlichen Verwaltung in den Ländern, der zusammen-

fassende, überörtliche, übergeordnete, den Grundsätzen der 

Raumordnung entsprechende Programme und Pläne aufstellt und 

raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen koordiniert. 

LÄNDLICHER RAUM 

Raumkategorie, die die Teile Sachsens umfasst, die eine geringe 

Verdichtung aufweisen. Die Wirtschaftsstruktur des ländlichen 

Raumes ist durch industrielle und gewerbliche Einzelstandorte 

sowie einen gegenüber den anderen Räumen höheren Beschäftig-

tenanteil in der Land- und Forstwirtschaft geprägt. 

LANDSCHAFTSPLANUNG 

Planungsinstrument von Naturschutz und Landschaftspflege. Die 

Landschaftsplanung sorgt u. a. für den Schutz, die Pflege und 

Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft. Sie 

ist wie die räumliche Gesamtplanung (Raumordnung) dreistufig 

angelegt (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenplan, Kom-

munaler Landschaftsplan). In Sachsen übernehmen die Raumord-

nungspläne gleichzeitig auch die Funktion der Landschaftspla-

nung auf der jeweiligen Ebene (s. Primärintegration). 

METROPOLREGION 

Hochverdichtete Agglomerationsräume mit mindestens 1 Mio. 

Einwohner, die sich – gemessen an ökonomischen Kriterien wie 

Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung, Wirtschaftskraft und Ein-

kommen – besonders dynamisch entwickeln und gleichzeitig in-

ternational besonders herausgehoben sind. 

MINISTERKONFERENZ FÜR RAUMORDNUNG (MKRO) 

Gremium der Bund-Länder-Zusammenarbeit, in dem die für Raum-

ordnung und Landesplanung zuständigen Minister und Senatoren 

des Bundes und der Länder gemeinsam über grundsätzliche Fragen 

und Probleme der Raumordnung und Landesplanung beraten, Be-

schlüsse fassen und Empfehlungen abgeben. 

Eine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung erwächst aus die-

sen Beschlüssen und Empfehlungen jedoch nicht. 

MITTELBEREICH 

Verflechtungsbereich eines Mittelzentrums 

NACHHALTIGE RAUMENTWICKLUNG 

Oberste Leitvorstellung der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 2 ROG. 

Nachhaltige Raumentwicklung bringt die sozialen und wirtschaft-

lichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktio-

nen in Einklang und führt zu einer dauerhaften, großräumig aus-

gewogenen Ordnung. 

NAHBEREICH 

Verflechtungsbereich eines Grundzentrums 

OBERBEREICH 

Verflechtungsbereich eines Oberzentrums 
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PLAN-UMWELTPRÜFUNG 

Aufgrund der EU-Richtlinie über die Prüfung der Umweltauswir-

kungen bestimmter Pläne und Programme (2001/42/EG) – kurz: 

Plan-Richtlinie – bei der Aufstellung und Fortschreibung auch 

von Raumordnungsplänen obligatorisch durchzuführende Prüfung 

über mögliche Umweltauswirkungen, welche sich in der Folge der 

Festlegungen des Planes ergeben können. 

PLANUNGSREGION 

Planungsraum unterhalb der Landesebene, für den ein eigener 

Raumordnungsplan (Regionalplan) aufgestellt wird. Die Abgren-

zung der Planungsregionen ergibt sich aus dem SächsLPlG. Derzeit 

bestehen im Freistaat Sachsen vier Planungsregionen.

PRIMÄRINTEGRATION 

Primärintegration bedeutet, dass Landschaftsprogramm und 

Landschaftsrahmenplan als Teil der entsprechenden Raumord-

nungspläne behandelt werden. Im Freistaat Sachsen übernimmt 

der Landesentwicklungsplan zugleich die Funktion des Land-

schaftsprogramms und die Regionalpläne übernehmen zugleich 

die Funktion der Landschaftsrahmenpläne, wie sie nach gelten-

dem Naturschutzrecht zu erstellen sind. 

RAUMBEDEUTSAME PLANUNGEN UND MASSNAHMEN 

Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und 

sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen 

oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes be-

einflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehe-

nen öffentlichen Finanzmittel (§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG). 

RAUMBEOBACHTUNG 

Tätigkeit der Landesplanung, die kontinuierlich alle raumbedeut-

samen Entwicklungen und Tendenzen erfasst, systematisiert und 

bewertet. 

Räume mit besonderem landesplanerischen Handlungsbedarf 

Räume, in denen aufgrund ihrer Lage im Raum, ihrer großflächigen 

bergbaubedingten Inanspruchnahme oder besonderer Umweltbe-

lastungen die Lebensbedingungen oder die Entwicklungsvoraus-

setzungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum Landesdurch-

schnitt zurückgeblieben sind oder in denen ein solches Zurück-

bleiben zu befürchten ist. 

Dazu gehören insbesondere die grenznahen Gebiete (Kreise) an 

der Staatsgrenze zur Republik Polen und zur Tschechischen Repu-

blik und die Bergbaufolgelandschaften des Braunkohlenbergbaus, 

des Steinkohlenbergbaus, des Erzbergbaus, des Uranbergbaus (LEP 

2003, Kap. 3.3). 

RAUMKATEGORIEN 

Räume, die eine weitgehend einheitliche Struktur aufweisen und 

deshalb hinsichtlich ihrer angestrebten Entwicklung einheitlich 

zu behandeln sind. 

Im LEP 2003 (Kap. 2.5) werden folgende Raumkategorien unter-

schieden: 

Verdichtungsraum, verdichteter Bereich im ländlichen Raum und 

ländlicher Raum. 

RAUMORDNUNG 

Zusammenfassende übergeordnete und überörtliche Planung zur 

Ordnung und Entwicklung des Raumes. Die Aufgabe der Raumord-

nung ist in § 1 Abs. 1 ROG festgeschrieben. 

RAUMORDNUNGSBEHÖRDEN

Raumordnungsbehörden sind die für Landesplanung und den Voll-

zug der Raumordnungspläne zuständigen Landesbehörden. In 

Sachsen ist die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbe-

hörde das Staatsministerium des Innern, obere Raumordnungsbe-

hörde ist die Landesdirektion.

 

RAUMORDNUNGSKLAUSELN 

Bestimmungen in Fachgesetzen und Richtlinien, nach denen bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen Erfordernisse der 

Raumordnung zu berücksichtigen sind. 

RAUMORDNUNGSPLÄNE 

Raumordnungspläne sind zusammenfassende, überörtliche und 

fachübergreifende Pläne nach § 8 und § 17 des ROG (§ 3 Abs.1 Nr. 7 

ROG). Sie entfalten eine rechtliche Bindungswirkung.

In den Ländern sind ein Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

(landesweiter Raumordnungsplan) und Raumordnungspläne für 

Teilräume der Länder aufzustellen (Regionalpläne) (§ 8 Abs. 1). 

In Sachsen ist der landesweite Raumordnungsplan der Landesent-

wicklungsplan. 

RAUMORDNUNGSVERFAHREN 

Förmliches Verfahren zur Prüfung der Vereinbarkeit eines raumbe-

deutsamen Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung 

und Abstimmung mit raumbedeutsamen Vorhaben anderer öffent-

licher und sonstiger Planungsträger untereinander. Das Ergebnis 

ist eine raumordnerische Beurteilung. Diese ist bei der Entschei-

dung öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit entsprechend der 

hierfür geltende Vorschriften zu berücksichtigen.
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REGIONALENTWICKLUNG 

Gesamtheit aller Aktivitäten zur Entwicklung von Teilräumen ins-

besondere auf der Grundlage der interkommunalen Kooperation. 

Die Raumordnungsbehörden und Regionalen Planungsverbände 

wirken dabei auf die Verwirklichung der Raumordnungspläne hin. 

Sie unterstützen zur Stärkung der regionalen Entwicklung die 

Zusammenarbeit der für die Verwirklichung maßgeblichen öffent-

lichen Stellen und Personen des Privatrechts. Dies kann insbe-

sondere im Rahmen von Regionalen Entwicklungskonzepten bzw. 

integrierten regionalen Anpassungsstrategien und deren Umset-

zung sowie durch die Förderung der freiwilligen Zusammenarbeit 

mit benachbarten Planungsregionen, Ländern und ausländischen 

Staaten erfolgen (Gesetzliche Grundlage: jeweils § 13 ROG und 

SächsLPlG). 

REGIONALER GRÜNZUG 

Siedlungsnaher, zusammenhängender Bereich des Freiraums mit 

unterschiedlichen ökologischen Funktionen oder naturnahen Er-

holungsmöglichkeiten, die von Bebauung im Sinne einer Besied-

lung oder anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten 

sind. Regionale Grünzüge sind Ziele der Raumordnung (siehe auch 

Grünzäsur (LEP 2003, Kap. 5.1).

REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (REK) 

Kommunale Grenzen überschreitendes informelles (nicht rechts-

verbindliches) Konzept für ein koordiniertes Handeln zur Entwick-

lung eines Kooperationsraumes, z. B. für die Anpassungsaktivitä-

ten an die Erfordernisse des demographischen Wandels. 

REGIONALE PLANUNGSVERBÄNDE (RPV)

RPV sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes, denen durch 

SächsLPlG die Aufgabe der Regionalplanung übertragen wurde. 

Mitglieder sind die Kreisfreien Städte und die Landkreise. Im Frei-

staat Sachsen bestehen:

- der RPV Leipzig-Westsachsen,

- der Planungsverband Region Chemnitz,

- der RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge und 

- der RPV Oberlausitz-Niederschlesien.

REGIONALPLAN 

Regionaler Raumordnungsplan. Er formt den Landesentwick-

lungsplan räumlich und sachlich aus und enthält Grundsätze und 

Ziele der Raumordnung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung 

für eine Planungsregion. Er wird durch den jeweils zuständigen 

Regionalen Planungsverband aufgestellt. Er ist das wesentliche 

Verbindungselement zwischen den überörtlichen Entwicklungs-

vorstellungen des Landes und den konkreten Festlegungen der 

Raumnutzung auf der örtlichen Ebene (Bauleitplanung). 

SANIERUNGSRAHMENPLAN 

siehe Braunkohlenplan

SCHWERPUNKTBEREICHE FÜR SIEDLUNGSENTWICKLUNGEN 

Regional und überregional bedeutsame Vorsorgestandorte, z. B. 

für Industrie und Gewerbe, großflächige Freizeiteinrichtungen, 

Verkehrsanlagen. Die Flächenausweisungen für Industrie und Ge-

werbe sollen eine Mindestgröße von 25 ha nicht unterschreiten. 

Ihre Festlegung erfolgt flächenhaft in den Regionalplänen, sofern 

ein überörtliches Regelungserfordernis raumordnerisch begrün-

det ist. Die Ausformung in der Bauleitplanung hat nach konkretem 

Bedarf zu erfolgen (LEP 2003, Kap. 5.1). 

SONSTIGE ERFORDERNISSE DER RAUMORDNUNG 

in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse 

förmlicher landesplanerischer Verfahren, wie des Raumordnungs-

verfahrens und landesplanerische Stellungnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 

4 ROG)

STÄDTENETZE 

Kooperationsformen von Gemeinden einer Region oder benach-

barter Regionen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Ge-

meinden als Partner agieren, d. h. gleichberechtigt ihre Fähig-

keiten und Potenziale bündeln und ergänzen, um ihre Aufgaben 

gemeinsam besser erfüllen zu können. 

STÄDTEVERBÜNDE 

In einem Raumordnungsplan festgelegter Verbund von mehreren 

Gemeinden zur gemeinsamen Ausübung der Funktion eines Zent-

ralen Ortes. 

Verbund von Zentralen Orten (Oberzentren) sind zwei oder mehre-

re Gemeinden, die auf Grund ihrer Lage im Raum, ihrer vergleich-

baren Einwohnerzahl, ihrer zentralörtlichen Ausstattung und 

Leistungskraft sowie einer eigenständigen Ausprägung eines Ver-

flechtungsbereiches gemeinsam die Funktion eines Oberzentrums 

ausüben. 

Verbund von Zentralen Orten (Mittel- und Grundzentren) sind zwei 

oder mehrere Gemeinden, die auf Grund ihrer Nachbarschaftslage 

oder eines direkten baulichen Zusammenhangs, ihrer Funktions-

teilung in Bezug auf die zentralörtliche Ausstattung und einer 

verstetigten Zusammenarbeit nach § 204 Abs. 1 BauGB gemein-

sam die Funktion eines Zentralen Ortes ausüben (LEP 2003, Kap. 

2.3). 

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE (TÖB) 

Behörden oder Stellen, denen durch Gesetz oder aufgrund eines 

Gesetzes öffentliche Aufgaben zugewiesen sind. Sie sind bei be-

stimmten öffentlichen oder privaten Vorhaben nach Maßgabe der 

einzelnen Gesetze zu beteiligen, wenn sie aus der Sicht ihres Auf-

gabenbereiches von dem Vorhaben berührt sein können. 
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VERDICHTETER BEREICH IM LÄNDLICHEN RAUM 

Raumkategorie, die die Teile des ländlichen Raums umfasst, die 

auf Grund ihrer historisch bedingten gewerblichen und industri-

ellen Entwicklung bzw. der späteren extensiven Erweiterung der 

Industrie trotz fehlender großstädtischer Ballungskerne einen 

hohen Verdichtungsgrad aufweisen (LEP 2003, Kap. 2.5). 

VERDICHTUNGSRAUM 

Raumkategorie, die die großflächigen Gebiete um die Oberzentren 

mit einer hohen Konzentration von Bevölkerung, Wohn- und Ar-

beitsstätten, Trassen, Anlagen und Einrichtungen der technischen 

und sozialen Infrastruktur sowie einer hohen inneren Verflech-

tung umfasst (LEP 2003, Kap. 2.5). 

VERFLECHTUNGSBEREICH 

Bereich, dessen Bevölkerung vorwiegend von dem zugehörigen 

Zentralen Ort mit versorgt wird (Handels-, Dienstleistungs-, Infra-

struktur). Der Versorgungsaufgabe entsprechend wird unterschie-

den zwischen Oberbereich, Mittelbereich und Nahbereich. 

VERSORGUNGS- UND SIEDLUNGSKERN

Ist ein Ortsteil innerhalb einer Gemeinde, der aufgrund seiner 

bereits vorhandenen Funktion und entsprechender Entwicklungs-

möglichkeiten, seiner Erreichbarkeit (bei Zentralen Orten für die 

Bevölkerung im Verflechtungsbereich) und seiner Verkehrsanbin-

dung durch den ÖPNV die Voraussetzung für die Versorgung der 

Bevölkerung (bei Zentralen Orten für die Bevölkerung im Verflech-

tungsbereich) in zumutbarer Entfernung zu den Wohnstandorten 

bietet. Die Festlegung von Versorgungs- und Siedlungskernen er-

folgt in den Regionalplänen, sofern ein überörtliches Regelungs-

erfordernis raumordnerisch begründet ist. 

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG NACH DER FFH-RICHTLINIE 

Aufgrund der EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) 

(kurz: FFH-Richtlinie) bei der Aufstellung und Fortschreibung 

auch von Raumordnungsplänen obligatorisch durchzuführende 

Prüfung hinsichtlich einer möglichen erheblichen Beeinträch-

tigung von Lebensraumtypen des Anhangs I und Habitaten der 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sowie von Vogelschutz-

gebieten, die nach der EU-Richtlinie über die Erhaltung der wildle-

benden Vogelarten (79/409/EWG) – kurz: Vogelschutzrichtlinie – 

ausgewiesen werden, welche sich in der Folge der Ausweisungen 

des Planes ergeben kann. 

VORBEHALTSGEBIETE 

Gebiete, in denen bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder 

Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeut-

samen Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist (§ 8 Abs. 7 

Nr. 2 ROG). Sie sind Grundsätze der Raumordnung. 

VORRANGGEBIETE 

Gebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder 

Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzun-

gen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorran-

gigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind (§ 8 Abs. 7 

Nr. 1 ROG). Sie sind Ziele der Raumordnung. 

WIRKUNGSBEREICH, RÄUMLICHER 

Über den eigentlichen Verflechtungsbereich im Sinne der Ver-

sorgung hinausgehender Bereich, in dem i. d. R. höherrangige 

Zentrale Orte auf Grund ihrer räumlichen Ausstrahlung vorrangig 

Entwicklungsaufgaben wahrnehmen sollen (z. B. Ausbau der Ar-

beitsplatzzentralität). 

ZENTRALE ORTE 

Gemeinden, die aufgrund ihrer Einwohnerzahl und der Größe ihres 

Verflechtungsbereiches, ihrer Lage im Raum, ihrer Funktion und 

der Komplexität ihrer Ausstattung Schwerpunkte des wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Lebens im Freistaat Sachsen bil-

den. Sie übernehmen entsprechend ihrer Funktion und Einstufung 

im zentralörtlichen System Aufgaben für die Gemeinden ihres je-

weiligen übergemeindlichen Verflechtungs- bzw. Wirkungsberei-

ches. Im LEP 2003 (Landesentwicklungsplan) werden Ober- und 

Mittelzentren und in den Regionalplänen die Grundzentren aus-

gewiesen (LEP 2003, Kap. 2.3).

ZIELABWEICHUNGSVERFAHREN

Verfahren, mit dem entschieden wird, ob es unter raumordneri-

schen Gesichtspunkten vertretbar ist, von einem Ziel (oder ggf. 

auch mehreren Zielen) der Raumordnung abzuweichen. Dies ist nur 

zulässig, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 

Antragsberechtigt sind die öffentlichen Stellen und Personen des 

Privatrechts, die das Ziel, von dem eine Abweichung zugelassen 

werden soll, zu beachten haben.

ZIELE DER RAUMORDNUNG 

Verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich be-

stimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung ab-

schließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festle-

gungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 

Sicherung des Raumes (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG). Die Ziele der Raum-

ordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen zu beachten (§ 4 ROG). Zudem 

besteht eine Anpassungspflicht der Bauleitplanung an die Ziele 

der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

RESTRIKTIONEN UND NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN sind 

Begrenzungen, die sich aus den Rechtsvorschriften ergeben oder 

auf deren Grundlage festgelegt sind (z. B. Schutzstreifen einer 

Straße, Grenzen von NATURA – 2000 Gebieten). Zur Durchsetzung 

der Ziele und Aufgaben der Raumplanung sind die Instrumente der 

Raumplanung bestimmt 
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RESTRIKTIONEN UND NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN sind 

Begrenzungen, die sich aus den Rechtsvorschriften ergeben oder 

auf deren Grundlage festgelegt sind (z. B. Schutzstreifen einer 

Straße, Grenzen von NATURA-2000 Gebieten). Zur Durchsetzung 

der Ziele und Aufgaben der Raumplanung sind die Instrumente der 

Raumplanung bestimmt 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPROGRAMM (PROGRAM ROZVOJE 

ÚZEMNÍHO OBVODU KRAJE, PRK) wird insbesondere:

�� als eine Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-

lung eines Bezirkes und 

�� als eine Charakteristik der Schwächen und Stärken seiner ein-

zelnen Teile und der Hauptentwicklungsrichtungen definiert. 

 Beinhaltet sowohl die Ausweisung von Regionen im Bezirk, 

deren Entwicklung im Hinblick auf eine ausgewogene Ent-

wicklung des Bezirks gefördert werden muss, einschließlich 

Maßnahmevorschlägen, 

�� als auch die Aufgaben und Prioritäten bei der Standortbestim-

mung und der Entwicklung der Versorgungseinrichtungen, der 

Infrastruktur, Umwelt, Sozialpolitik, Bildung und in weiteren 

Bereichen im eigenständigen Wirkungsbereich des Bezirkes. 

INSTRUMENTE DER GRUNDSÄTZE DER RAUMENTWICKLUNG:

�� Die Prioritäten in der Raumplanung des Bezirkes sind 

ausgewiesene grundlegende Grundsätze, die im Rahmen der 

weiteren raumplanerischen Tätigkeit (Erstellung der Doku-

mentation, Entscheidungsfindung in dem Gebiet) in Betracht 

gezogen werden müssen. 

�� Ein Entwicklungsgebiet wird in Gebieten ausgewiesen, in 

denen sich Aktivitäten mit internationaler oder landesweiter 

Bedeutung und Bedeutung im Rahmen des Bezirkes konzen-

trieren und in dem es in diesem Zusammenhang erhöhte An-

sprüche auf Veränderungen in dem Gebiet gibt.

�� Die Entwicklungsachsen verbinden die einzelnen Entwick-

lungsgebiete und bringen so die Bedeutung der Entwicklung 

eines zusammenhängenden, dazwischen liegenden Gebietes 

zum Ausdruck, in welchem es in diesem Zusammenhang erhöhte 

Ansprüche auf Veränderungen gibt.

�� Mit einem Sondergebiet wird ein zusammenhängendes Gebiet 

mit einem größeren räumlichen Umfang (mehrere Gemeinden) 

ausgewiesen, das ein höheres Maß an Problemen aus der Sicht 

der nachhaltigen Raumentwicklung ausweist. In diesen Ge-

bieten sind intensivere Bedingungen für eine schnellere wirt-

schaftliche Entwicklung zu schaffen. 

�� Fläche (Standort) mit überörtlicher Bedeutung ist eine Flä-

che, die auf Grund ihrer Ausprägung, Umfang und Bedeutung 

(umfasst mehrere Gemeinden oder hat Auswirkungen auf meh-

rere Gemeinden oder ganze Teile des Bezirkes) eines Schutzes, 

der Sicherung von Bedingungen und der Schaffung von Vor-

aussetzungen für die Durchführung von Vorhaben aus den Pro-

grammen der strategischen Planung der Bezirksentwicklung 

bedarf. 

�� Korridor mit überörtlicher Bedeutung ist ein ausgewiesener 

Korridor, der zum Schutz des Gebietes für die Ausführung eines 

gemeinnützigen Bauwerkes oder einer gemeinnützigen Maß-

nahme mit überörtlicher (Bezirksweiter) Bedeutung errichtet 

wird. 

�� Gebietsreserve ist eine zur Prüfung von Möglichkeiten einer 

zukünftigen Nutzung für Vorhaben mit überörtlicher Bedeu-

tung ausgewiesene Fläche.

�� Ein überregionales System der ökologischen Stabilität des 

Gebietes sind ausgewiesene Flächen und Korridore mit überre-

gionaler Bedeutung. 

�� Ein regionales System der ökologischen Stabilität des Ge-

bietes sind Flächen und Korridore mit einer geringeren regio-

nalen Bedeutung. Sie ergänzen die überregionalen Systeme der 

ökologischen Stabilität des Gebietes. 

5.2 Tschechische Raumplanungsbegriffe 

HINWEIS: Der Begriff „Raumplanung“ in der Übersetzung aus dem Tschechischen ist hier in der 

Broschüre in einem engeren und weiteren Sinne gebraucht. Im engeren Sinne steht Raumplanung 

(Kapitel 3.1.1 Raumplanung und Kapitel 3.2 System und Organisation der Raumplanung) für die mit 

der auf der sächsischen Seite vergleichbaren formellen „Raumordnungsplanung“ für Bund, Land 

und Regionen  bzw. die Bauleitplanung für die Kommunen; im weiteren Sinne ist „Raumplanung“ 

aber auch als allgemeiner, übergeordneter Begriff zu verstehen, dem ebenso die im Wesentlichen in 

den Kapitel 3.1.2 Strategische Planung und Kapitel 3.3 System und Organisation der Strategische 

Planung beschriebene „strategische Planung“ zuzuordnen ist.  
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�� Ein gemeinnütziges Bauwerk ist ein Bauwerk mit regionaler 

Bedeutung, das dermaßen regional bedeutend ist, dass es not-

wendig ist, dieses durch eine Ausweisung in den Grundsätzen 

der Raumentwicklung zu betonen und die Durchführung die-

ses Vorhabens auch unter Anwendung des Instrumentes einer 

Enteignung oder eines Vorkaufsrechtes möglich zu machen.

�� Eine gemeinnützige Maßnahme ist eine Maßnahme, die kei-

nen Charakter eines Bauvorhabens hat (zum Beispiel ein Sys-

tem der ökologischen Stabilität des Gebietes), die dermaßen 

regional bedeutsam ist, um die Durchführung dieses Vorha-

bens auch unter Anwendung des Instrumentes einer Enteig-

nung oder eines Vorkaufsrechtes möglich zu machen.

BEBAUUNGSPLAN (REGULAČNÍ PLÁN): 

Instrument der optionaler Planung, mit dem in der beplanten Flä-

che die Nutzungsbedingungen der Grundstücke und die räumliche 

Gestaltung der Bebauung in Text- und Kartenform festgelegt wer-

den. Er besitzt so einen höheren Detaillierungsgrad als der Flä-

chennutzungsplan (§ 61 des Baugesetzes).

Gültigkeit:

-  in der Form „auf Antrag“ 3 Jahre,

-  in der Form „auf Anregung“ zeitlich unbefristet gültig. 

Aufstellung:

1)  Raumplanungsamt, qualifiziertes Gemeindeamt, wird durch 

den Gemeindetag erlassen,

2)  Bezirksamt, wird durch den Bezirkstag erlassen,

3)  auf dem Territorium des Truppenübungsplatzes die Verwal-

tung des Truppenübungsplatzes, wird durch das Verteidi-

gungsministerium erlassen.

DIE STRATEGISCHE PLANUNG DER RAUMENTWICKLUNG 

(STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR) 

ist, wie die Raumplanung, eines der strategischen Instrumente 

für die Verwaltung eines bestimmten Gebietes (des Staates, der 

Gemeinde, des Bezirkes). Es handelt sich um einen Prozess, in wel-

chem:

-  die Ist-Situation des Gebietes und die möglichen Entwick-

lungstrends eingeschätzt,

-  die Ziele sowie Indikatoren der Raumentwicklung festgelegt,

-  Strategien zur Erreichung dieser Ziele und Indikatoren erar-

beitet und

-  Verfahren zum Monitoring der Ergebnisse (Evaluierung) und 

die Einleitung von Maßnahmen festgelegt werden.

STRATEGIE DER REGIONALENTWICKLUNG DER TSCHECHI-

SCHEN REPUBLIK: (STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR) 

ist ein Dokument der strategischen Planung mit mittelfristigem 

Geltungszeitraum (3 – 7 Jahre). Es formuliert das Herangehen des 

Staates an die Förderung der Regionalentwicklung, liefert die 

notwendigen Ausgangspunkte und legt die Entwicklungsziele und 

Grundsätze für die Erarbeitung von regionalen Entwicklungspro-

grammen fest.

SYSTEM DER ÖKOLOGISCHEN STABILITÄT DER LANDSCHAFT 

ist ein gegenseitig verflochtener Komplex von natürlichen sowie 

veränderten, doch aber naturnahen Ökosystemen, die das Gleich-

gewicht des Naturhaushaltes aufrechterhalten. Es werden ein lo-

kales, ein regionales und ein überregionales System der ökologi-

schen Stabilität unterschieden.

RAUMANALYTISCHE UNTERLAGEN (ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ 

PODKLADY:

Obligatorische Planung – ist im Baugesetz verankert: 

Fortschreibung: alle 2 Jahre. 

Aufstellung aufgrund ihrer Zuständigkeiten: 

1)  Das Gemeindeamt mit erweitertem Wirkungskreis (Raumpla-

nungsamt) stellt die Raumanalytischen Unterlagen für das 

gesamte Verwaltungsgebiet des Gemeindeamtes mit erwei-

tertem Wirkungskreis (so genannte „Raumanalytische Unter-

lagen der Gemeinden“) auf. Sie werden im Rat der Gemeinden 

für nachhaltige Entwicklung beraten. 

2)  Das Bezirksamt erstellt die Raumsanalytischen Unterlagen für 

das gesamte Gebiet des Bezirkes (so genannte „Raumanaly-

tische Unterlagen des Bezirkes“). Sie werden im Bezirkstag 

behandelt. 

3)  Auf dem Territorium der Truppenübungsplätze werden die 

Raumanalytischen Unterlagen durch die Verwaltung des Trup-

penübungsplatzes erstellt und im Ministerium für Verteidi-

gung der Tschechischen Republik beraten. 

DIE RAUMPLANERISCHE DOKUMENTATION wird aus Sicht ih-

rer Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung des Raumes 

geprüft. Ein Bestandteil der Prüfung ist eine Umweltverträglich-

keitsprüfung und eine Prüfung der Auswirkungen auf NATURA 

2000-Gebiete. 

Die Prüfung der Auswirkungen der raumplanerischen Dokumen-

tation auf die nachhaltige Raumentwicklung setzt sich aus Prü-

fungen der Auswirkungen des Konzeptes auf ausgewogene Bezie-

hungen der Bedingungen des Gebietes für eine intakte Umwelt, 

der wirtschaftliche Entwicklung und des Zusammenhaltes der Be-

völkerung des Gebietes (siehe auch Aufgaben der Raumplanung) 

zusammen.
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NATURA 2000: Eine Prüfung der Auswirkungen des Konzeptes 

auf die Natura 2000-Gebiete wird durch bestellte Personen durch-

geführt. NATURA 2000 ist ein europäisches Schutzgebietssystem 

mit einer festgelegten Schutzstufe, das den Erhalt von natürli-

chen Standorten und von Arten an ihren natürlichen Standorten 

in einem aus der Sicht des Schutzes günstigen Zustand, gegebe-

nenfalls eine Erneuerung dieses Zustandes ermöglicht. Auf dem 

Gebiet der Tschechischen Republik wird das NATURA 2000 Gebiet 

durch Vogelschutz- und FFH-Gebiete gebildet. 

Es ist eine Prüfung der Umweltauswirkungen von Konzepten (sog. 

SUP) gem. Ges. Nr. 100/2001 GS über die Prüfung der Umweltaus-

wirkungen, ein Verfahren, dem sämtliche, durch das Gesetz fest-

gelegte Konzepte unterliegen, deren Durchführung bedeutende 

Umweltauswirkungen haben könnten. Das Anliegen des Prozesses 

ist es, eine objektive fachliche Grundlage für die Bestätigung des 

Konzeptes im Einklang mit Sondervorschriften zu gewinnen.

RAUMPLANUNGSUNTERLAGEN (ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ POD-

KLADY): 

bestehen aus 

a)  Raumanalytischen Unterlagen (obligatorisch) 

b)  Raumstudien, in Text- und Kartenform (optional).

Verbindlichkeit: Sie dienen 

-  als Grundlage zur Aufstellung der Politik der  

Raumentwicklung, 

-  der Raumplanungsdokumentation und deren  

Veränderung sowie 

-  als Grundlage zur Entscheidungsfindung im Gebiet  

(§ 25 des Baugesetztes).

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ist ein grundlegendes Dokument der 

Gemeinde, das die Grundkonzeption der Entwicklung der Gemein-

de festlegt (§ 43 des Baugesetzes) und besteht aus einem Text- 

und einem Kartenteil. 

Fortschreibung: zwingend alle 4 Jahre. Es können Veränderungen 

des Flächennutzungsplanes durchgeführt werden. 

Aufstellung aufgrund der Zuständigkeiten :

1)  durch das Raumplanungsamt, das qualifizierte Gemeindeamt, 

Erlass durch den Gemeindetag, 

2)  durch das Militärische Bezirksamt (Wehrbereichsverwaltung) 

auf dem Territorium des Militärbezirkes, Erlass durch das Mi-

nisterium für Verteidigung.

RAUMPLANUNG 

obligatorische Planung, ist eines der strategischen Instrumente 

für die Verwaltung des jeweiligen Gebietes (Staat, Bezirk/Kraj, 

Gemeinde).

Die Raumplanung beinhaltet folgende Ziele und Aufgaben: 

 

 

Ziele der Raumplanung

1) Ziel der Raumplanung ist es, Voraussetzungen für den Ausbau 

und für die nachhaltige Entwicklung des Gebietes zu schaf-

fen, die auf ausgewogenen Beziehungen der Bedingungen für 

eine gute Umwelt, für die wirtschaftliche Entwicklung, für den 

Zusammenhalt der Gesellschaft und der Bevölkerung in dem 

Gebiet beruht, und die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Ge-

nerationen befriedigt, ohne die Lebensbedingungen der zu-

künftigen Generationen zu gefährden.

 2)  Die Raumplanung sichert Voraussetzungen für eine nachhal-

tige Entwicklung durch eine durchgehende und umfassende 

Lösung einer zweckmäßigen Ordnung des Gebietes mit dem 

Ziel, eine gemeinnützige Übereinstimmung der öffentlichen 

und privaten Interessen in der Entwicklung des Gebietes zu 

erreichen. Zu diesem Zweck verfolgt sie das gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklungspotenzial. 

3)  Durch das Verfahren im Einklang mit diesem Gesetz koordinie-

ren die Behörden der Raumplanung die öffentlichen sowie pri-

vaten Vorhaben in dem Gebiet, den Ausbau sowie weitere, sich 

auf die Entwicklung des Gebietes auswirkende Tätigkeiten 

und konkretisieren den Schutz der aus besonderen Gesetzen 

hervorgehenden öffentlichen Belange.

4)  Im öffentlichen Interesse schützt und entwickelt die Raum-

planung die Natur-, Zivilisations- und Kulturwerte des Rau-

mes, inkl. des städtebaulichen und archäologischen Erbes. Die 

Raumplanung schützt dabei die Landschaft als einen wesent-

lichen Bestandteil der Lebensumwelt der Bevölkerung und 

die Grundlage ihrer Identität. In diesem Kontext bestimmt 

die Raumplanung die Bedingungen für eine wirtschaftliche 

Nutzung des bebauten Gebietes und sichert einen Schutz der 

nicht bebauten Landschaft sowie der Grundstücke, die nicht 

bebaut werden können. Die bebaubaren Flächen werden zum 

Potenzial der Entwicklung des Gebietes und hinsichtlich der 

Nutzung des bebauten Gebietes ausgewiesen. 
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Aufgaben der Raumplanung

1)  Die Aufgaben der Raumplanung sind insbesondere: 

a)  Den Zustand des Gebietes, seine natürlichen, kulturellen und 

Zivilisationswerte festzustellen und zu beurteilen,

b)  das Entwicklungskonzept des Gebietes, inkl. eines städtebau-

lichen Konzeptes mit Aussagen zu den Werten und Bedingun-

gen des Gebietes, festzulegen, 

c)  den Bedarf an Veränderungen in dem Gebiet sowie das öf-

fentliche Interesse an deren Durchführung, ihren Beitrag, 

Probleme und Risiken zum Beispiel mit Blick auf die öffent-

liche Gesundheit, die Umwelt, die geologische Gestaltung des 

Gebietes, die Auswirkungen auf die öffentliche Infrastruktur 

und ihre wirtschaftliche Nutzung zu prüfen und zu beurteilen, 

d)  städtebauliche, architektonische und ästhetische Anforde-

rungen an die Nutzung und die Ordnung des Gebietes und an 

seine Veränderungen, insbesondere an die Anordnung, Ord-

nung und Lösung von Bauwerken festzulegen, 

e)  Bedingungen für die Durchführung von Veränderungen in dem 

Gebiet, insbesondere dann für die Anordnung und Ordnung der 

Bauwerke unter Beachtung des bestehenden Charakters und 

der Werte des Gebietes festzulegen

f)  die Reihenfolge der Durchführung der Veränderungen in dem 

Gebiet festzulegen, 

g)  in dem Raum Bedingungen für eine Verringerung der Gefahren 

von ökologischen und Naturkatastrophen sowie für die Besei-

tigung ihrer Folgen zu schaffen und das auf eine naturnahe 

Art und Weise, 

h)  in dem Gebiet Bedingungen für die Beseitigung von Folgen 

plötzlicher Veränderungen der Wirtschaft zu schaffen,

i)  Bedingungen für die Erneuerung und Entwicklung der Sied-

lungsstruktur und ein hochwertiges Wohnen festzulegen, 

j)  in dem Raum Bedingungen für einen wirtschaftlichen Umgang 

mit Mitteln der öffentlichen Hand bei Veränderungen in dem 

Gebiet zu prüfen und zu schaffen, 

k)  in dem Raum Bedingungen für die Sicherung des Zivilschutzes 

zu schaffen,

l)  notwendige Sanierungs- und Rekultivierungseingriffe für das 

Gebiet festzulegen, 

m)  Bedingungen für den Schutz des Gebietes gemäß Sondervor-

schriften 4), 12) vor negativen Auswirkungen von Vorhaben 

auf das Gebiet zu schaffen und Kompensationsmaßnahmen 

vorzuschlagen, wenn durch eine Sondervorschrift nichts an-

deres geregelt ist, 

n)  den Umfang der Flächen für die Nutzung natürlicher Ressour-

cen zu regeln, 

o) Erkenntnisse, insbesondere aus den Bereichen Architektur, 

Städtebau, Raumplanung, Ökologie und Denkmalschutz, anzu-

wenden. 

(2) Die Aufgabe der Raumplanung ist ebenfalls eine Auswertung 

der Auswirkungen der Politik der Raumentwicklung, der Grund-

sätze der Raumentwicklung oder eines Flächennutzungspla-

nes auf ein ausgewogenes Verhältnis der Bedingungen des 

Gebietes für eine günstige Umwelt, für eine wirtschaftliche 

Entwicklung und Zusammenhalt der Gemeinschaft der Bevöl-

kerung des Gebietes; ihr Bestandteil ist eine Umweltprüfung, 

die gem. Anlage zu diesem Gesetz und der FFH-Verträglich-

keitsprüfung bearbeitet wird, sollte die Naturschutzbehörde 

durch ihre Stellungnahme diese Auswirkungen nicht ausge-

schlossen haben.
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Abbildung 12: Vergleichende Betrachtung der beiden Planungssysteme in Sachsen und Tschechien
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Zpráva o rozvoji území jako součást monitoringu území  
obligatorisches, informelles Dokument 
povinný, neformální dokument

Regionale Ebene 
Regionální úroveň

Regionaler Planungsverband (RPV) 
 
Regionální plánovací sdružení 

Regionalplan (RPL) 
Regionální plán 
obligatorisches, formelles Dokument 
povinný, formální dokument
(Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan als ökologische Grundlage) 
(odborná část: rámcový krajinný plán jako ekologický podklad) 
 
 
Braunkohlenplan als Teilregionalplan für Gebiete von Braunkohlentagebauen
Hnědouhelný plán jako dílčí regionální plán pro území, postižená těžbou hnědého uhlí 
obligatorisches, formelles Dokument 
povinný, formální dokument

Region
Regioná
optiona
nepovin
(Planun
rations
oder au
(Pořizo
sdružen

Lokale Ebene 
(Gemeindeebene) 
Místní úroveň (obecní)

Gemeinde 
 
Obec

Flächennutzungsplan (FNP) für das gesamte Gebiet einer Stadt / Gemeinde  
Územní plán města / obce pro celé území města / obce
optionales, formelles Dokument/                                            
nepovinný, formální Dokument
(Landschaftsplan als ökologische Grundlage) 
(krajinný plán jako ekologický podklad)

Integri
Dorfent
Integro
koncep
optiona
nepovin

Bebauungsplan (B-Plan) 
Regulační plán
obligatorisches, formelles Dokument                                         
povinný, formální dokument

Erklärung / Vysvětlivky:  formell ein verbindliches Dokument mit festgelegter Struktur des Inhalts | formální je závazný dokument s danou obsahovou strukturou | informell ein Dokument, welches nicht verbindlich, dessen Einhaltung

  obligatorisch es besteht eine Pflicht des jeweiligen Planungsträgers zur Aufstellung dieses Dokuments | povinný Pořizovatel je povinnen takovýto dokument pořídit | optional die Aufstellung des jeweiligen D
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